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Regelmäßige Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, 
Sitz Heimbuchenthal, Hauptstr. 81,  63872 Heimbuchenthal: 

montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr.

Ferienbetreuung 2023  
in den VGem-Gemeinden 

Auch in 2023 bieten die VGem Mitgliedsgemeinden wieder eine gemeinsame 
Ferienbetreuung an. 

Es sind noch freie Plätze in den Sommerferien vorhanden:  

Sommerferien 2023
Woche 3 (14.08.- 18.08.23) Gemeinde Mespelbrunn
Woche 4 (21.08. – 25.08.23) Gemeinde Dammbach 

Anmeldeschluss für die Anmeldungen ist der 24.07.2023

Infos und Anmeldungen finden Sie auf unserer Homepage unter 

https://www.vgem-mespelbrunn.de/ferienspass

Ihre Gemeindeverwaltung 

            der 
Verwaltungsgemeinschaft  
  Mespelbrunn

Dammbach - Heimbuchenthal - Mespelbrunn
und der Mitgliedsgemeinden

Amts- und Mitteilungsblatt
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Geschäftsstelle VGem MESPELBRUNN
Heimbuchenthal, Hauptstr. 81 
Poststelle@vgem-mespelbrunn.bayern.de

0 60 92 9 42-0 
Fax 0 60 92 9 42-28

Geschäftsleiterin Frau Christina Bathon 942-122
Geschäftszimmer/Mitteilungsblatt/Hallenbelegung 
Vorzimmer Bürgermeisterin Fuchs, Mespelbrunn

Frau Heid 942-123

Vorzimmer 
Bürgermeisterin Amrhein, Dammbach 
Bürgermeister Stenger, Heimbuchenthal

Frau Laski, Frau Ringel 942-130

Bauamt 
bauamt@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Herr Joe, Frau Herberich 
Frau Goldhammer 
Herr Noll, Herr Benz

942-121 
942-137
942-117

Kämmerer Herr Mayer 942-112
Steuern / Gebühren Frau Anselmi 942-110
Gewerbesteuer, Versicherungswesen,  
Fremdenverkehrsbeiträge, Pachtverträge

Frau Kunkel
Herr Kuhn

942-113

Grunderwerb Frau Ringel
Herr Joe

942-130
942-121

Kasse Frau Reinfurt 
Frau Spatz

942-118 
942-111

Standesamt Frau Masur 942-114 
Fax 942-132

Meldeamt / Fundbüro / Pässe / Rentenanträge /
Abfall

Frau Michler 
Frau Lang

942-115 
942-116 

Fax 942-132
Lohnbüro Frau Schäfer 942-139
Musikschule, Schülerbeförderung,  
Gastschulverhältnisse

Frau Fath 942-124

Gemeinde DAMMBACH
1. Bürgermeisterin  
waltraud.amrhein@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Waltraud Amrhein 942-125

Sprechstunde: Di. 8 - 10 Uhr im Rathaus Dammbach, Tel. 1594 u. Vereinbarung
Bauhof 99 96 20 oder 01 51 25 49 92 63

Gemeinde HEIMBUCHENTHAL
1. Bürgermeister 
ruediger.stenger@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Rüdiger Stenger 942-126

Sprechstunde: Do., 17.30 - 18.30 Uhr wenn keine Gemeinderatssitzung stattfindet
Bauhof 6386 oder 01 51 14 25 89 54

Gemeinde MESPELBRUNN
1. Bürgermeisterin 
stephanie.fuchs@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Stephanie Fuchs 942-120 
 0 15 77 5 98 50 93

Sprechstunde: Mo., 18 - 19 Uhr, Haus d. Gastes, Mespelbrunn u. nach Vereinbarung
Bauhof 01 71 8 37 63 76

Sonstige Ansprechpartner
Touristverband Räuberland   1515
Kommunale Allianz „Spessartkraft“ e.V. 
spessartkraft@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Alexa Sigmund, B.A. 942-150

Kanal und Wasser: Betriebsführer AMME info@amme.net                   0 93 72 13 59 50 

AnsprechpArtner



Allgemeinärzte
An Wochenenden, Feiertagen u. mittwoch-
nachmittags diensthabenden Arzt erfragen 
unter der Hausarzt-Notrufnummer 116 117.

In lebensbedrohlichen Fällen gilt die 
Rufnummer 112 (Rettungsleitstelle)

Bereitschaftspraxen:
-  Klinikum Aschaffenburg: 

Sa., So. u. Feiertag: 8:00 bis 22:00 Uhr 
Mi. u. Fr.: 13:00 bis 22:00 Uhr 
Mo., Di., Do.: 18:00 bis 22:00 Uhr

-  Helios Klinik in Erlenbach: 
Sa., So. u. Feiertag: 9:00 bis 21:00 Uhr 
Mi. u. Fr.: 16:00 bis 21:00 Uhr 
Mo., Di., Do.: 18:00 bis 21:00 Uhr

-  Klinikum Main-Spessart in Lohr: 
Sa., So. und Feiertag: 9:00 bis 22:00 Uhr 
Mi. u. Fr.: 16:00 bis 22:00 Uhr 
Mo., Di., Do.: 18:00 bis 22:00 Uhr

Zahnärzte
Samstag, 22.07., und Sonntag, 23.07.2023:
 Dr. Petra Dietz, An der Herkertmühle 2,
 Elsenfeld, Tel. 06022/8498
Sa., So., Feiertag: 10 – 12 Uhr / 18 – 19 Uhr
Anwesend in der Praxis ist der diensttuende 
Zahnarzt. Während der übrigen Zeit besteht le-
diglich Rufbereitschaft. www.notdienst-zahn.de

Samstag, 22. Juli 2023:
 Hauckwald-Apotheke, Alzenau, 
 In den Mühlgärten 61, Tel. 06023 8463
 Mohren-Apotheke, Aschaffenburg, 
 Goldbacher Str. 7, Tel. 06021 24810
 Alte Stadt-Apotheke, Obernburg,
 Römerstr. 35, Tel. 06022/8519 
Sonntag, 23. Juli 2023:
 Linden-Apotheke, Schöllkrippen, 
 Holzgasse 1, Tel. 06024 1530
 Platanen-Apotheke, Aschaffenburg, 
 Platanenallee 19, Tel. 06021 24282
 Markt-Apotheke, Kleinwallstadt,  
 Fährstr. 2, Tel. 06022/21225
Montag, 24. Juli 2023:
 Apotheke im Elisenpalais, Aschaffenburg,  
 Elisenstr. 28, Tel. 06021 398870
 St. Nikolaus-Apotheke, Goldbach, 
 Aschaffenburger Str. 76, Tel. 06021 53942
 Elsava-Apotheke, Elsenfeld, 
 Erlenbacher Str. 16, Tel. 06022/9100
Dienstag, 25. Juli 2023:
 Apotheke am Schlößchen, Alz.-Michelbach, 
 Schloßstr. 26, Tel. 06023 7272
 Röntgen-Apotheke, Aschaffenburg, 
 Am Dreispitz 17, Tel. 06021 87301
 Rosen-Apotheke, Haibach, 
 Alois-Wenzel-Str. 3, Tel. 06021 61888
 Sonnen-Apotheke, Elsenfeld, Marienstr. 6, 
 Tel. 06022/8960
Mittwoch, 26. Juli 2023:
 Johannes-Apotheke, Johannesberg, 
 Kettelerstr. 4, Tel. 06021 424240
 Schwanen-Apotheke, Aschaffenburg, 
 Landingstr. 2, Tel. 06021 22240
 Markt-Apotheke, Mönchberg,
 Hauptstr. 71, Tel. 09374/99927
Donnerstag, 27. Juli 2023:
 Löwen-Apotheke, Karlstein, Kahler Str. 19,  
 Tel. 06188 990205
 St. Josef-Apotheke, Aschaffenburg, 
 Dämmer Tor 6, Tel. 06021 412704
 Turm-Apotheke, Großwallstadt,  
 Hauptstr. 19, Tel. 06022/22744 
Freitag, 28. Juli 2023:
 Kaiser-Ruprecht-Apotheke, 
 Alzenau, Mühlweg 38, Tel. 06023 2916
 Strauß-Apotheke, Aschaffenburg, 
 Herstallstr. 14, Tel. 06021 22096
 Apotheke am Markt, Großostheim,
 Breite Str. 6, Tel. 06026/4915
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils ab 8.30 
Uhr früh und endet am nächsten Tag um die-
selbe Zeit.

BereitschAftsdienste

Telefonseelsorge
08 00 1 11 01 11, 08 00 1 11 02 22
Anonym, kompetent, rund um die Uhr

– ALLE  ANGABEN  OHNE  GEWÄHR –

Notfalltafel
Feuer, Unfall, Waldbrand 112
Polizei 110
Stromstörungen 09 41 28 00 33 66
AMME-Notdienst Trinkwasserversorgung:

01 60   96 31 44 60
AMME-Notdienst Abwasserversorgung:

01 60  96 31 44 41

Caritas-Sozialstation
u. Tagespflege St. Martin

Ringstr. 4 - 6, 63856 Bessenbach – Keilberg
Tel. 06095 99 89 91
Rufbereitschaft 0171 267 54 96
Sprechzeiten: Mo - Fr: 8:00 - 15:00 Uhr
und nach Terminvereinbarung
Seniorentagespflege
Hauptstr. 278, 63875 Mespelbrunn
Tel. 06092 824 62 44, Fax. 06092 824 62 45
tp.mespelbrunn@caritas-spessart.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 7.30 - 17.00 Uhr
Wintersbacher Straße 73a, 63874 Dammbach
Tel. 06092 822 69 00
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.30 - 17.00 Uhr
tp.dammbach@caritas-spessart.de3

Apotheken



ABfAllwirtschAft VG MespelBrunn

ABfAllterMine

Es wird gebeten, die Müllgefäße  
ab 6.00 Uhr bereitzustellen.

Dammbach
Restmüll: Fr., 21.07.2023;  Fr., 04.08.2023
Biomüll: Mo., 24.07.2023 
Papiertonne: Fr., 21.07.2023
Gelber Sack: Di., 01.08.2023
Grünabfall: Di., 24.10.2023

Heimbuchenthal
Restmüll: Fr., 21.07.2023;  Fr., 04.08.2023
Biomüll: Mo., 24.07.2023  
Papiertonne: Fr., 21.07.2023
Gelber Sack: Di., 01.08.2023
Grünabfall: Di., 24.10.2023

Mespelbrunn
Restmüll: Fr., 21.07.2023;  Fr., 04.08.2023
Biomüll: Mo., 24.07.2023
Papiertonne Hessenthal: Do., 20.07.2023
Papiertonne Mespelbrunn: Fr., 21.07.2023
Gelber Sack: Di., 01.08.2023
Grünabfall: Di., 24.10.2023

recyclinGhöfe

Dammbach
Recyclinghof Dammbach (im Bauhof)
Verantwortlich: Herr Robert Weis  
 Öffnungszeiten April - September:
 Sa. von 9 – 12 Uhr, Mi. 18 – 20 Uhr
Folgende Wertstoffe
werden hier angenommen:
Mineralischer Bauschutt in kleinen Mengen, 
d.h. Dachziegel, Bruchsteine und Mauer-
werksabbruch, Altholz (auch imprägnierte 
Hölzer), Metalle wie Eisenschrott und Dosen, 
Nichteisenmetalle wie Blei, Messing, Kupfer, 
Aluminium, Edelstahl und Kabelreste, Altme-
tall (keine Feuerlöscher, Ölradiatoren, schad-
stoffhaltige Behälter), kleine Behälter für Toner 
und Kartuschen von Druckern und Faxgeräten, 
kleine Behälter für Naturkorken, Altpapier und 
Kartonagen, Speisefette, Elektro- und Elekt-

ronikgeräte, Styropor (sauber, in faustgroßen  
Stücken), sowie Verpackungs-Chips (in allen 
Farben), Glas wie Flachglas, Glasbausteine, 
Brillen und Hörgeräte,  PU-Schaumdosen.
Sammlung von CDs. Die CDs müssen trocken, 
sauber und ohne Verpackung sein.
Die Annahme von Batterien und/oder Akkus 
darf nicht über den gemeindlichen Recyc-
linghof erfolgen.

Heimbuchenthal
Recyclinghof Heimbuchenthal
Kreuzdelle 38, 63872 Heimbuchenthal, 
Tel.: 0173 2301996
Verantwortlicher Leiter: Herr Jörg Skowronek
Öffnungszeiten: Samstags von 8 bis 12 Uhr
mittwochs: jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat 
von Mai bis September von 18 bis 20 Uhr
Folgende Wertstoffe werden angenommen:
Metalle wie Eisenschrott und Dosen, so-
wie Nichteisenmetalle wie Aluminium, Blei, 
Messing, Kupfer, Edelstahl, Kabelreste, zer-
kleinertes Styropor (nur weiß und sauber), 
Verpackungs-Chips in allen Farben,  Natur-
kork,  Brillen, Hörgeräte, Holz (auch imprä-
gnierte Hölzer), mineralischer Bauschutt in 
kleinen Mengen (Dachziegel, Bruchsteine, 
Mauerwerksabbruch, Betonreste, Fliesen, 
Putz, Zement- und Kalkreste), Papier und Kar-
tonagen, Flachglas, Fenster, Glasbausteine, 
PU-Schaumdosen, Speiseöl und Fette aus Pri-
vathaushalten – offen, nicht eingepackt oder 
in Behältern,  Elektro- und Elektronikgeräte, 
CDs, sowie Ytong in Kleinstmengen.

Mespelbrunn
Recyclinghof an der Leitwiese
Öffnungszeiten: 
donnerstags von 17 bis 19 Uhr
samstags von 9 bis 13 Uhr
Folgende Wertstoffe werden angenommen:
Metalle wie Eisenschrott und Dosen, sowie 
Nichteisenmetalle wie Blei, Messing, Kupfer, 
Edelstahl, Aluminium, Kabelreste, Fenster, 
Glas, Altholz (auch imprägnierte Hölzer), Texti-
lien und Schuhe, Styropor (nur weiß und sau-
ber, Verpackungs-Chips sauber und in allen 
Farben), Bauschutt in kleinen Mengen, Kork, 
leere oder gebrauchte PU-Schaumdosen, 
Papier und Kartonagen, Elektro- und Elektro-
nikgeräte wie PCs, Drucker mit Kartuschen, 
elektrische Werkzeuge, Spielzeuge, Sport- 
und Freizeitgeräte, u. ähnliches (keine Video-
kassetten), Speisefette, Kerzen, Kerzenreste, 
Kerzenstummel, Ytong in Kleinstmengen.
Es können keine Videokassetten im Recyc-
linghof abgegeben werden. Diese gehören 
in die Restmülltonne! 4



Dammbach
Entsorgung von Windeln im Bauhof zu den 
Öffnungszeiten: Samstags 9 bis 12 Uhr 
  Mittwochs 18 bis 20 Uhr

Heimbuchenthal
Entsorgung der Windeln: Samstags im Recy-
clinghof Kreuzdelle 38 in Heimbuchenthal von 
8 bis 12 Uhr mittwochs: jeden 1. u. 3. Mittwoch 
im Monat von Mai bis September von 18 bis 
20 Uhr

Mespelbrunn
Entsorgung der Windeln: Samstags im Recy-
clinghof Kreuzdelle 38 in Heimbuchenthal von 
8:00 bis 12:00 Uhr

AusGABe Von GelBen säcken 
Dammbach

Im Gemeindebauhof zu den Öffnungszeiten 
des Recyclinghofes und während der Bürger-
meistersprechstunde

Heimbuchenthal
Samstags von 8 bis 12 Uhr im Recyclinghof 
mittwochs: jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat 
von Mai bis September von 18 bis 20 Uhr und 
donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr in der 
Bürgermeistersprechstunde.

Mespelbrunn
Samstags von 9 - 13 Uhr im Recyclinghof Mes-
pelbrunn, donnerstags 17 - 19 Uhr.

windelcontAiner

GrünABfälle

ABfAllwirtschAft VG MespelBrunn

Strukturarme (nicht holzige) Grünabfälle wie 
z.B. Rasenschnitt, Laub, Gartenblumen, Thu-
jaschnitt, müssen getrennt von den struktur-
reichen (holzigen) Grünabfällen angeliefert 
werden, da die kaum holzigen Grünabfälle in 
Containern gesammelt werden.

Dammbach
Grünabfalllagerplatz am alten Sportplatz im 
OT Wintersbach
Öffnungszeiten von Oktober bis März:
Am 2. Samstag im Monat von 9 bis 13 Uhr. 
Öffnungszeiten von April bis September:
An jedem Samstag von 9 bis 12 Uhr

Heimbuchenthal
Kreuzdelle 38, 63872 Heimbuchenthal
Öffnungszeiten: Samstags von 8 bis 12 Uhr
mittwochs: jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat 
von Mai bis September von 18 bis 20 Uhr
Verantwortlicher Leiter: Herr Schaar, Elsavastr. 
7a, 63872 Heimbuchenthal, 
Tel.: 0160/1003865
Grünabfälle, Äste/Sträucher, die von Heim-
buchenthaler Bürger stammen, können kos-
tenfrei angeliefert werden.
Strukturarme (nicht holzige) Grünabfälle wie 
z.B. Rasenschnitt, Laub, Gartenblumen, Thu-
jaschnitt müssen getrennt von den struktur-
reichen (holzigen) Grünabfällen angeliefert 
werden, da die kaum holzigen Grünabfälle in 
Containern gesammelt werden.

Mespelbrunn
Kompostplatz „Im Busch“
Öffnungszeiten: 
donnerstags von 17 bis 19 Uhr
samstags von 9 bis 13 Uhr 
Kostenlose Anlieferung nur für Grünabfälle, die 
von Mespelbrunner Grundstücken stammen 
und bis max. 1 cbm.
Strukturarme (nicht holzige Grünabfälle wie 
Rasenschnitt, Laub, Gartenblumen, Thuja-
schnitt) bitte getrennt anliefern von strukturrei-
chen (holzigen) Grünabfällen, da die kaum hol-
zigen Gartenabfälle in Containern gesammelt 
werden.

styroporentsorGunG ...
... in den Recyclinghöfen
Styropor wird als Verpackungsmaterial, z.B. 
zur Transportsicherung bei Fernsehern, als 
Glasschutz verwendet. Es ist sehr leicht und 
wegen seiner aus vielen kleinen Kugeln be-
stehenden Struktur meist gut zu erkennen. 
Das Styropor muss sauber, ohne Aufkleber 

und Beschichtung sein. Formteile können nur 
reinweiß erfasst werden.  Weiße Verpackungs-
styroporteile unzerbrochen zum Recyclinghof 
bringen. 
Verunreinigtes Verpackungsstyropor (weiß), 
weißes Styropor mit schwarzen Punkten sowie 
buntes Styropor muss im gelben Sack oder im 
Restmüll entsorgt werden. Saubere Styropor-
chips werden in allen Farben angenommen.
Das gehört nicht in den Recyclinghof, son-
dern gehört zum Restmüll: 
Verunreinigtes Styropor und farbige Form-
teile. 
Wenn Styropor als Isoliermaterial verwendet 
wurde, kann es über private Entsorger oder als 
Restmüll entsorgt werden. 
Gesammelt werden kann nur Styropor, das als 
Verpackung angefallen ist, da die Sammlung 
über das Duale System finanziert wird. 
Ihre Gemeindeverwaltung.

5
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Verwaltungsgemeinschaft
  Mespelbrunn

AMtlicher teil

Terminvereinbarung  
im Bürgerbüro und Standesamt
Für das Bürgerbüro und Standesamt gilt 
auch in Zukunft Terminvereinbarung.
Durch die Terminvereinbarung werden unnöti-
ge Wartezeiten vermieden und wir können vor-
ab mit Ihnen besprechen, welche Unterlagen 
für Ihr Anliegen vorgelegt werden müssen. 
Dies gilt vor allem für die Beantragung von 
Ausweisdokumenten und die Anmeldung 
eines Wohnsitzes.
Für folgende Angelegenheiten können Sie 
ohne Termin während unserer Öffnungszeiten 
vorbeikommen:
-  Meldebestätigung abholen (kann auch gerne 

telefonisch vorbestellt werden)
- Personalausweis/Reisepass abholen
- Führungszeugnis beantragen
- Führerscheinbestätigung
- Beglaubigungen
Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Sie einen 
Termin benötigen, rufen Sie uns kurz an oder 
schreiben uns eine E-Mail.
Einwohnermeldeamt: 
06092/942 -115 oder -116
mona.michler@vgem-mespelbrunn.bayern.de
anja.lang@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Standesamt: 
06092/942 -114
standesamt@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Zentrale:
06092/942 -0
Poststelle@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Außerdem möchten wir im Zuge dessen auch 
auf unser Bürgerserviceportal hinweisen, in 
welchem Sie bereits viele unserer Dienstleis-
tungen online beantragen können.
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/
vgmespelbrunn

Erhöhte Waldbrandgefahr wegen 
Trockenheit
Wegen der anhaltenden Trockenheit und der 
daraus resultierenden sehr niedrigen Boden-
feuchte besteht auch im Bereich der Verwal-
tungsgemeinschaft Mespelbrunn eine sehr 
hohe Waldbrandgefahr. Die leicht entzündliche 
Streu- und Humusschicht des Waldbodens ist 
sehr ausgetrocknet und damit in hohem Mas-
se brandgefährdet. Selbst ein kurzes Nieder-
schlagsereignis befeuchtet diese Schicht nur 
oberflächlich. Die gleiche Entwicklung von 
hoher zu sehr hoher Gefahrenstufe gilt für un-
seren Bereich nach dem Graslandfeuerindex, 
der die Feuergefährdung von offenem, nicht 
abgeschattetem Gelände mit abgestorbener 
Wildgrasauflage ohne grünen Unterwuchs be-
schreibt.
Die Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn 
erlässt aus diesem Grund am 13. Juni 2023 
gemäß Art 7 Abs. 2 Nr. 3 Landesstraf- und Ver-
ordnungsgesetz (LSTVG) in Verbindung mit §§ 
23,24 der Verordnung über die Verhütung von 
Bränden (VVB) folgende

ANORDNUNG
1. Der Betrieb von offenen Feuerstätten im 
 Freien außerhalb der geschlossenen Orts-
 lagen wird hiermit untersagt. Das Verbot 
 gilt insbesondere für Holz- oder Kohlegrills, 
 Lagerfeuer und sonstige offene Feuer auf 
 privaten Grundstücken außerhalb der ge-
 schlossenen Ortslagen sowie den gemeindli-
 chen Grillplätzen. Die unter Ziffer 2 Buchsta-
 ben a) bis f) genannten Sicherheitsmaßnah-
 men gelten sinngemäß. Im Übrigen verbleibt 
 es bei den gesetzlichen Bestimmungen.
2. Beim Grillen auf privaten Grundstücken in-
 nerhalb der geschlossenen Ortslagen ist bei 
 offenem Feuer oder der Verwendung von
 Grillkohle und ähnlichem dafür Sorge zu tra-
 gen, dass diese ordnungsgemäß abgelöscht 
 werden. Es sind unbeschadet weiterer ge-
 setzlicher Regelungen insbesondere folgende
 Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten:
 a) Im Umfeld des Grills ist dafür zu sorgen, 
  dass sich kein Bewuchs entzünden kann.
 b) Der Grill ist auf befestigten (nicht brenn-
  baren) Flächen aufzustellen.
 c) Ein Funkenflug ist zu vermeiden.
 d) Feuerstätten dürfen im Freien bei star-
  kem Wind nicht benutzt werden, das 
  Feuer ist unverzüglich zu löschen
 e) Offene Feuerstätten sind ständig unter 
  Aufsicht zu halten. Feuer und Glut müs-



  sen beim Verlassen der Feuerstätte voll-
  ständig erloschen sein.
 f) Geeignete Löschmittel (z. B. angeschlos-
  sener Wasserschlauch, gefüllte Wasser-
  eimer oder Feuerlöscher) sind in ausrei-
  chender Menge im Umfeld des Grills 
  oder der Feuerstätte bereitzustellen.
Das Feuerverbot gilt bis auf Widerruf. Eine 
Liste von häufig gestellten Fragen im Zusam-
menhang mit dem Feuerverbot finden Sie un-
ter vgem-mespelbrunn.de/feuerverbot. 
Wir fordern Sie in Ihrem eigenen Interesse 
dringend auf, auch im Hinblick auf mögliche 
Regressforderungen, sich an das ausgespro-
chene Verbot zu halten. Zuwiderhandlungen 
können mit einem Bußgeld von bis zu 2.500 
Euro geahndet werden.
Ihre Gemeindeverwaltung

Fahrkartenbestellung Schuljahr 
2023/24
Für Schüler der Gemeinden Dammbach, Heim-
buchenthal und Mespelbrunn, die im Schuljahr 
2023/24 eine Schule des Schulverbundes II 
Aschaffenburg-Spessart besuchen, können 
die Fahrkartenanträge von der Internetseite 
der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn 
heruntergeladen werden oder telefonisch unter 
06092/942-124 angefordert werden. 
Senden Sie bitte den ausgefüllten Antrag mit 
einem aktuellen Lichtbild per E-Mail an perso-
nalamt@vgem-mespelbrunn.bayern.de oder 
per Post an Verwaltungsgemeinschaft Mes-
pelbrunn, Hauptstraße 81, 63872 Heimbuch-
enthal. 
Zum Schulverbund gehören folgende Schulen:
• Brentano Mittelschule, Aschaffenburg 
• Mittelschule Haibach
• Pestalozzi Mittelschule, Aschaffenburg
•  Hefner-Alteneck-Mittelschule, Aschaffen-

burg
•  Mozart-Mittelschule, Aschaffenburg-Ober-

nau
Teilweise können die Fahrkarten auch direkt 
über die Schule bestellt werden.
Schüler der Mittelschule Elsavatal, Heimbuch-
enthal sind hiervon nicht betroffen. Die Fahrt-
kartenbestellung wird vom Sekretariat der 
Schule übernommen.

An alle Geflügelhalter
Am 29.07.2023 ist die nächste Impfstoffausga-
be zur Geflügelimpfung vorgesehen.
Wir bitten Sie, den Impfstoff am 29.07.2023 
zwischen 10 und 12 Uhr in der Tierarztpraxis 
in Hösbach-Bahnhof, Seibelstr. 16, abzuholen.
Wir geben somit den Impftermin rechtzeitig 
bekannt, dass Sie evtl. Fahrgemeinschaften 
bilden können.

Bitte bringen Sie ein gereinigtes Gefäß mit. Der 
Impfstoff muss schnellstmöglich nach Auflö-
sung an die Tiere verabreicht werden, da seine 
immunisierenden Eigenschaften höchstens 2 
Stunden erhalten bleiben.
Deshalb geben Sie Ihren Hühnern 12 Stunden 
vor der Impfung kein Trinkwasser.
Es wird gebeten, die Nachimpfung alle 3 bis 4 
Monate durchzuführen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Tierarztpraxis Frank

Betriebszeiten für Maschinen und 
Geräte im Freien
Rasenmäher dürfen nicht an Sonn- und Feier-
tagen und an Werktagen nicht in der Zeit von 
20:00 - 7:00 Uhr betrieben werden. Es spielt 
keine Rolle, ob der Rasenmäher mit Verbren-
nungsmotor oder Elektromotor betrieben wird. 
Sogenannte lärmarme Rasenmäher oder Ma-
schinen mit Umweltzeichen dürfen auch nicht 
länger betrieben werden. 
Heckenscheren, tragbare Motorkettensä-
gen usw., Beton- und Mörtelmischer, Verti-
kutierer, Schredder/Zerkleinerer dürfen nicht 
an Sonn- und Feiertagen und werktags nicht 
zwischen 20:00 - 7:00 Uhr betrieben werden. 
Freischneider, Laubbläser, Laubsammler, 
Grastrimmer/Graskantenschneider
-  Geräte mit dem EG-Umweltzeichen dürfen 

nicht an Sonn- und Feiertagen und werktags 
nicht zwischen 20:00 – 7:00 Uhr betrieben 
werden. 

-  Geräte ohne EG-Umweltzeichen dürfen an 
Werktagen nur von 9:00 - 13:00 Uhr und von 
15:00 - 17:00 Uhr betrieben werden. 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen diese 
Verordnung verstößt, begeht eine Ordnungs-
widrigkeit im Sinne des § 62 Abs. 1 Nr. 7 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes und kann 
mit einer empfindlichen Geldbuße belegt wer-
den. 
Eine Empfehlung der Gemeindeverwaltung: 
Bemühen Sie sich um ein gutes Verhältnis 
zu Ihrer Nachbarschaft.
Unterlassen Sie wenn möglich generell 
während der Mittagszeit Arbeiten mit lär-
menden Bau- und Gartengeräten und neh-
men Sie ein wenig Rücksicht auf Ihre Nach-
barn. 

Aus dem Fundbüro
In Heimbuchenthal am Wiesenweg in der 
Nähe des Ziegengeheges wurde eine griechi-
sche Landschildkröte gefunden.
Wer eine solche Schildkröte vermisst, kann 
sich im Fundbüro der Verwaltungsgemein-
schaft Mespelbrunn melden.
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Weiterbildungs-Sprechstunde des 
„Weiterbildungsverbunds Unter-
main WVU“ in der ZENTEC
Das neue Beratungsangebot im Bereich der 
beruflichen Fort- und Weiterbildung am Unter-
main richtet sich an Unternehmen, sowie alle 
interessierten Arbeitnehmer*innen. 
Jeden 1. Donnerstag im Monat bietet Frau 
Susanne Trunk als Weiterbildungsinitiatorin, 
gemeinsam mit dem Weiterbildungsverbund 
Untermain, einen Überblick über die vielfälti-
gen Angebote, informiert über staatliche För-
dermöglichkeiten und ist die Brücke zu den 
weiteren WVU-Verbundpartnern der Region.
Das Angebot richtet sich an Unternehmen, 
die sich den strukturellen Änderungen auf 
dem Arbeitsmarkt stellen, Beschäftigte lang-
fristig an sich binden möchten und die ange-
botenen Fördermöglichkeiten für den eige-
nen Betrieb nutzen wollen. Ebenso ist es für 
Arbeitnehmer*innen gedacht, die neue Wege 
in ihrem beruflichen Umfeld einschlagen möch-
ten, die sich verändern und verbessern wollen 
und mit der Digitalisierung in der Arbeitswelt 
Schritt halten möchten. 
Die Beratung ist kostenfrei, neutral und 
vertraulich – Der nächste Termin ist am 
03.08.2023 in der ZENTEC GmbH in Groß-
wallstadt.
Bitte melden Sie sich unter 06022 / 26-1122 an.

Geförderte Projektplätze in Bayern 
verfügbar – Azubis erstellen 
kostenfrei Webseiten
Eine eigene Webseite, Barrierefreiheit und Da-
tenschutz stellen viele Kommunen, Einrichtun-
gen und Vereine finanziell aber auch hinsicht-
lich des technischen Know-Hows häufig vor 
eine große Herausforderung. Der Förderverein 
für regionale Entwicklung e. V. bietet mit seinen 
Webseitenförderprogrammen Unterstützung 
und sucht aktuell im Rahmen des Förderpro-
gramms „Bayern vernetzt“ neue Projektpartner 
für die kostenfreie Webseitenerstellung.
Die Erstellung der Webseiten wird im Rahmen 
der Azubi-Projekte umgesetzt. Durch diese 
Initiative des Fördervereins für regionale Ent-
wicklung e. V. werden Auszubildende und Stu-
dierende praxisnah dabei unterstützt, ihr in der 
Berufsschule erlangtes Wissen praktisch anzu-
wenden und Verantwortung für eigene Projekte 
zu übernehmen – denn das kommt in der Be-
rufsausbildung häufig zu kurz.
Im Zuge dessen können u.a. Kommunen, sozi-
ale und öffentliche Einrichtungen, Vereine und 
kleinere Unternehmen, sich eine individuelle 
Webseite erstellen lassen. Die gesamte Er-

stellung des Internetauftritts ist dabei für die 
Projektpartner kostenfrei und lediglich die Kos-
ten für die Webadresse und den Speicherplatz 
sind selbst zu tragen.
„Alle unsere Wünsche wurden umgesetzt und 
auch Änderungen und Verbesserungen wur-
den zuverlässig eingefügt. Die Website funkti-
oniert und sieht genauso aus, wie wir sie uns 
vorgestellt haben. Ebenso ist das Verwaltungs-
tool einfach zu bedienen, was das weitere Be-
treuen unserer Website sehr benutzerfreund-
lich macht“, berichtet Herr Stern vom JUZ 
Grünwald (KJR München Land).
Bei der Erstellung der Webseite werden selbst-
verständlich sowohl die geltenden Daten-
schutzrichtlinien berücksichtigt und umgesetzt 
als auch die Voraussetzungen für die Barriere-
freiheit der Webseite erfüllt. Die Barrierefreiheit 
der von uns erstellten Webseiten stellt seit 
Jahren einen wichtigen Aspekt des Förder-
programms dar. Bereits bei der Erstellung der 
Webseite werden Anforderungen an die Bar-
rierefreiheit entsprechend berücksichtigt, um 
die Webseite möglichst für jeden Menschen 
zugänglich zu machen.
Nach Projektabschluss ist die Pflege der Web-
seite eigenständig mittels eines bedienerfreund-
lichen, deutschsprachigen Redaktionssystems 
möglich – Programmiererkenntnisse sind dafür 
nicht erforderlich. Sollte es dennoch Fragen ge-
ben, können sich die Projektpartner auch nach 
Projektabschluss noch bis mindestens 2030 an 
den kostenfreien telefonischen Webseiten-Sup-
port der Azubi-Projekte wenden.
Projektpartner des Fördervereins für regiona-
le Entwicklung haben auch die Möglichkeit, 
neben den geförderten Webseitenprojekten 
an weiteren interessanten Förderprogrammen 
teilzunehmen, die bei der Digitalisierung unter-
stützen, wie beispielsweise die Mitarbeiter-App 
„momikom“ (zur mobilen Mitarbeiterkommu-
nikation), das Terminbuchungstool (eine An-
wendung zur Online-Terminvergabe) oder die 
digitale Zeiterfassung (Anwendung zur Doku-
mentation von Arbeitszeiten).
Bei Fragen oder Interesse am Förderpro-
gramm, können Sie sich gerne telefonisch 
unter 0331 55 04 74 71 oder per E-Mail an 
info@azubi-projekte.de an den Förderverein 
für regionale Entwicklung wenden. Einige be-
reits abgeschlossene Webseitenprojekte aus 
Bayern finden Sie unter www.azubi-projekte.
de/bayern.
Weitere Informationen zu den Azubi-Projek-
ten finden Sie unter www.azubi-projekte.de.

Meeting Al-Anon Angehörigen-
gruppe Mespelbrunn:
Jeden 1. und 3. Montag im Monat um 19:00 
Uhr im kath. Pfarrheim Mespelbrunnn, Haupt-
str. 161, gegenüber Haus des Gastes.
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Wanderfreunde  
Mespelbrunn-Heimbuchenthal
Donnerstag, 1. August 2023: Ü-60 Wande-
rung, Seniorenwanderung nach Rothenbuch
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
unsere nächste Wanderung findet am Don-
nerstag, den 01.08.2023 statt. Wir treffen uns 
um 10.00 Uhr am Parkplatz Wanderheim,  fah-
ren nach Rothenbuch und parken am Freizeit-
gelände. Von hier aus wandern wir den Müh-
lenweg hoch bis zum Breitsee, dann wieder ein 
Stück zurück und biegen  rechts ab auf den Pa-
noramaweg, der uns zur Gaststätte „Spechts-
haardt“ führt. Nach gemütlichem Beisammen-
sein treten wir den Rückweg an.
Die Strecke beträgt ca. 5 km. Gäste sind herz-
lich willkommen. Wir treffen uns bei jedem 
Wetter. 
Mit freundlichen Grüßen
euer Wanderführer Ernst Spatz
Tel.: 06092 7998, Mob.: 0152 23 03 56 29

Arbeitskreis Natur e.V.
Dammbach - Heimbuchenthal - Mespelbrunn
1.) Termine zum Vormerken:     
- 23.07.23: Fahrt ins Biosphärenreservat Rhön
- 27.07.23: Monatstreff – im AKN-Garten
- 05.08.23:  Helferfest AKN – Hier erfolgte be-

reits eine extra Einladung!
2.) Fahrt ins Biosphärenreservat Rhön:
Am Sonntag, 23. Juli ist es so weit. 
Der Bus startet um 6.30 Uhr in Bessenbach 
am Realschulbusbahnhof (rechts vom Kreisel), 
links vom Kreisel sind Parkplätze für PKWs.
Die nächste Station ist dann um 6.45 Uhr in 
Mespelbrunn – Bushaltestelle am Haus des 
Gastes. Dritte Station ist um 7.00 Uhr der 
Bahnhof in Heimbuchenthal! Vierte Station 
ist um 7.15 Uhr der alte Bahnhof in Winters-
bach. Dort steigen alle Dammbacher ein und 
die Mitfahrer aus dem Kreis Miltenberg. Dann 
geht es über Lohr in die Rhön. Bei dieser Infor-
mationsfahrt kann sich jeder persönlich ein Bild 
machen, was ein Biosphärenreservat Spessart 
für ihn oder auch für unsere Region bringt. In 
der Rhön werden wir von örtlichen Fachkräften 
geführt und erfahren wissenswertes über Vor- 
und Nachteile. Hier das vorläufige Programm, 
dass sich noch geringfügig ändern kann:
- Ca. 9.00 Uhr Ankunft in Oberelsbach (kann
 auch eine halbe Stunde später werden), 
 dort Teilung der Gruppe, so dass ein Teil  den
 Begrüßungsvortrag hört und der andere Teil 
 die Info- Ausstellung besucht, dann Wechsel.
- Ca. 10.30 Uhr Wanderung durch die drei 
 Zonen des Biossphärenreservats: Entwick-
 lungszone, Pflegezone, Kernzone.
 Ca. 4 km, mit 300 Höhenmetern!
 Falls jemand nicht gut zu Fuß ist und des-
 halb nicht mitwandern möchte, kann er auch

 mit dem Bus vorfahren zum Schweinfurter 
 Haus. Dort gibt es neben dem Lehrpfad 
 Gangolfsberg auch Infotafeln zur Wildkatze.
- 13.00 Uhr Bustransfer zum Berggasthof
 Rother Kuppe mit Mittagspause.
- 14.30 Uhr Schwarzes Moor, Erkundung des 
 Hochmoores mit zertifizierten Natur- und 
 Landschaftsführern.
- 16.30 Uhr Rückfahrt.
Geringfügige Änderungen kann es noch ge-
ben und werden im Bus bekanntgegeben. Viel 
Spaß und hoffentlich interessante Einblicke in 
das Biosphärenreservat Rhön wünsche wir al-
len Beteiligten.
3.) Monatstreff Juli:
Ganz herzlich darf ich zu unserem Monatstreff 
am Donnerstag, 27. Juli 2023 unsere Freun-
de und Mitglieder willkommen heißen. Wir 
treffen uns um 19.00 Uhr im AKN – Garten am 
Kurparksee.
Themen: 
- Nachschau Fahrt in die Rhön
- Helferfest 
- Sonstiges
4.) Malwettbewerb
anlässlich des Sommerfestes der Imker:
Wir waren zufrieden mit der Beteiligung am 
Malwettbewerb. Kinder und auch Erwachsene 
waren mit Begeisterung bei der Gestaltung von 
Kunstwerken dabei. Die Bilder sind inzwischen 
an unserem neuen Geräteschuppen ausge-
hängt und unsere kleinen Künstler bekamen 
ihre Preise zugestellt. Danke an alle, die mit-
gemacht haben.
5.) Helferfest:
Die Einladungen an unsere Helfer, die sich im 
vergangenen Jahr sehr rege an unseren Ar-
beiten beteiligt haben, sind inzwischen per E-
Mail rausgegangen. Wir warten noch auf eure 
Rückantworten!
Wir wollen beim Helferfest auch den Stefan-
Striegler-Krötenwanderpokal an unsere erfolg-
reichsten Kröteneinsammler vergeben. Außer-
dem bekommen unsere Kinder, die bei den 
„Krötensammelaktionen“ mitgeholfen haben, 
eine Urkunde und einen Gutschein!
Heimbuchenthal, den 18. Juli 2023
Hubert Brand
Hinweise auf unsere Website:
http://www.arbeitskreis-natur.de

Ambulanter Kinder- und  
Jugendhospizdienst  
Aschaffenburg
Der Ambulante Kinder- und Jugendhospiz-
dienst (AKHD) Aschaffenburg begleitet rund 25 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit 
einer lebensverkürzenden Erkrankung in Stadt 
und Landkreis Aschaffenburg. 
Die Begleitung findet im häuslichen Umfeld 
statt und wird von rund 55 geschulten ehren-
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amtlichen Mitarbeiter*innen geleistet. Zudem 
gibt es auch ein monatliches Treffen für Ge-
schwister und einen Erinnerungsgarten auf 
dem Altstadtfriedhof in Aschaffenburg. Die 
Arbeit ist zum Großteil spendenfinanziert. 
Interessent*innen an einem Ehrenamt sind im-
mer willkommen. 
Familien, die Unterstützung suchen, können 
sich ebenso gerne melden. Die Begleitungen 
erfolgen nach den Wünschen der Familien, 
sind kostenfrei und nicht mit bürokratischen 
Hürden verbunden. 
Kontakt: Ambulanter Kinder- und Jugendhos-
pizdienst Aschaffenburg, Goldbacher Str. 39, 
63739 Aschaffenburg, Tel.: 06021-4591677, 
aschaffenburg@deutscher-kinderhospizver-
ein.de, www.akhd-aschaffenburg.de

Selbsthilfe bei Depressionen e.V.
In unserer Kontaktstelle treffen sich wöchent-
lich 20 Gruppen zu den Themen Depressio-
nen, Burnout, Ängste und Zwänge.
Darunter gibt es 2 Gruppen für junge Leute ab 
18+, eine Gruppe für hochsensible Menschen, 
eine Online-Gruppe und eine Gruppe für Eltern 
psychisch kranker Kinder.
Gruppenübergreifende Veranstaltungen helfen 
Betroffenen, aus ihrer sozialen Isolation her-
auszukommen.
Anmeldung und Info unter:
Selbsthilfe bei Depressionen e.V.
Wermbachstr. 13 (Eingang Freihofsgasse)
63739 Aschaffenburg, Tel. 06021-23626
E-Mail: info@redenundhandeln.de
Internet: www.redenundhandeln.de
Spendenkonto:
IBAN DE34 7955 0000 0000 0023 11

Bund Naturschutz
Öko-Tipp der Woche                                
Besser haushalten - 
Wasser, Wärme, Strom sparen
Besser leben – nur wie? Sparen Sie Wasser, 
Wärme und Strom und entschärfen Sie Ihre 
nächste Kostenabrechnung und entlasten zu-
dem die Umwelt. Der BUND Natur-schutz (BN) 
stellt Ihnen die wichtigsten Maßnahmen vor. 
Die Preise für Heizöl, Erdgas und Strom sind 
in den letzten Jahren stark gestiegen. Auch 
Wasser ist vielerorts deutlich teurer geworden. 
Umso mehr lohnt es den Verbrauch zu senken. 

WASSER SPAREN                                                                                                                
Trinkwasser ist ein kostbares Gut. Wir zahlen 
das Leitungswasser, die Reinigung des Ab-
wassers und für die Warmwasserbereitung. 
Wer hier sparsam ist, profitiert doppelt: durch 
geringere Wasser- u. Energiekosten. Gut zwei 
Drittel benötigen wir für Baden-Duschen-Kör-
perpflege und die Toilettenspülung. Hier vor 

allem gilt es anzusetzen. Duschen ist besser 
als Baden. Und es lohnt sich, einen sparsa-
men Duschkopf einzu-bauen. Aus den besten 
fließen nur 6 (statt bis zu 20) Liter pro Minute; 
dank beige-mischter Luftblasen bleibt ein vol-
ler Strahl. Alternativ können Sie Durchfluss-be-
grenzer zwischen Armatur und Schlauch bzw. 
auf alle Wasserhähne montieren. Wasser spart 
auch, wer beim Zähneputzen, Einseifen und 
Rasieren den Hahn zudreht. Eine Spül-Stopp-
Funktion in WC-Spülkästen kann die Menge 
des Spülwassers glatt halbieren. Gerade hier 
könnte sich der Einsatz von Regenwasser loh-
nen. Am einfachsten ist es, Regenwasser in 
einer Zisterne zu sammeln und zum Gießen 
zu nutzen. Eine weitere entscheidende Größe 
sind Wasch- und Spülmaschine. Neue Geräte 
benötigen deutlich weniger Wasser: Im Stan-
dardprogramm liegen die besten Werte bei 40 
Litern (Waschen/6 kg-Trommel) und unter 10 
Litern (Spülen).                                                                      
STROM SPAREN                                                                                                                 
Hier können Sie Ihre Kosten teilweise um meh-
rere Hundert € im Jahr senken. Die größten 
Stromfresser sind Heizungspumpen, Boiler, 
Durchlauferhitzer, Gefrier- und Kühlgeräte, 
Elektroherde, Wäschetrockner, Fernseher und 
die Beleuchtung. Ihr Verbrauch hängt stark 
davon ab, ob Sie ein Sparmodell haben. Aus-
kunft gibt Ihnen ein Strom¬mess¬gerät schon 
ab ca.10 €. Beim Neukauf der Geräte sollten 
Sie den Stromverbrauch beachten. Daneben 
sollte die Größe stimmen: Suchen Sie Gerä-
te so klein wie möglich aus und vergleichen 
Sie den absoluten Energieverbrauch. Zur Be-
leuchtung empfehlen wir LED-Lampen. Am 
überflüssigsten ist der Dauerver-brauch von 
Elektrogeräten im Bereitschaftsmodus (Stand-
by). Bei „smarten“ Geräten und Spielekonsolen 
ist dieser Verbrauch besonders hoch. Fehlt der 
Aus-Schalter, hilft nur den Stecker zu ziehen 
oder eine schaltbare Steckdosenleiste. Kleine 
Kniffe sparen ebenfalls Energie: Kühler als 8°C 
muss es im Kühlschrank nicht sein, ein Herd 
muss nicht vorgeheizt werden, Töpfe sollten 
Deckel tragen, und normale Schmutzwäsche 
wird auch bei 30°C ohne Vorwäsche sauber. 
Wer all dies beherzigt, hat am Ende des Jahres 
garantiert mehr Geld übrig, das übrigens noch 
viel zu oft im Rachen von Kohlebaronen, Gas-
zaren oder Ölscheichs verschwindet - statt bei 
einem „Grünen Strom“-Anbieter: www.gruener-
stromlabel.de. Entlasten Sie Ihren Geldbeu-
tel und die Umwelt. Nutzen Sie die Tipps des 
BUND und die Ratgeber im Internet: von www.
bund.net/energiespartipps bis zu www.ecotop-
ten.de und www.blauer-engel.de.

Hebammen-Wochenbettambulanz 
für Wöchnerinnen und stillende Frauen:
Sonn- u. feiertags 9 – 12 Uhr, Eingangsbereich 
Klinikum, ohne Voranmeldung!
www.hebko-aschaffenburg.de
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„Wenn wir uns zum sonntäglichen Gottesdienst versammeln, unterbrechen wir die Woche und 
unseren Alltag. „Alles hat seine Zeit“, besagt schon die Weisheit des Alten Testamentes. So gibt 
es auch heute Zeit zum Arbeiten und Zeit zum Ausruhen. Der Sonntag ist der Tag der Ruhe. Wie 
die Jünger damals, sind auch wir beim Herrn im Gottesdienst, um zur Ruhe zu kommen. Und wie 
damals die Jünger bringen auch wir mit, was wir in dieser vergangenen Woche erlebt haben und 
was uns bewegt: Freude und Enttäuschungen, Erfolge und Misserfolge, was uns belastet und was 
uns ermutigt. Der Tag des Herrn lässt uns unseren inneren Frieden finden. Jesus will uns gut tun. 
Er lädt uns immer wieder ein. Er möchte, dass wir loslassen können, was uns belastet, dass wir 
nichts leisten müssen, außer in seiner Nähe zu sein, die uns gut tut.

vom 22.07.2023 bis 30.07.2023
Samstag, 22.07. Hl. Maria Magdalena
Heimbuchenthal 16:00 Uhr  St. Johannes, Beichtgelegenheit
   18:30 Uhr  St. Johannes, Messfeier mit Christophorus-Segen 
    Franz Philipp (2. Seelengottesdienst) / Karolina u. Otto Philipp; Anna u. Josef
   Schulz / Hedwig Kunkel (3. Seelengottesdienst) / Meta Schüßler u.  Angeh.
   (Legat) / Erwin Bachmann u. verstorbene Angeh. (Legat) / für Gottfried Fries
   u. Angeh. (Legat) / Erwin Gerhard und Angehörige
Sonntag, 23.07. Hl. Birgitta von Schweden
Dammbach 08:30 Uhr  St. Valentin, Messfeier mit Christophorus-Segen 
   Johanna u. Arthur Rogall und Angehörige
Mespelbrunn 10.00 Uhr  Maximilian Kolbe-Kirche, Festgottesdienst zur Kirchweih mit 
   Christophorus-Segen
   Lektor und Kommunionspender: Dorothea Schäfer
   Rosel Bauer (2. Seelengottesdienst) / Rosalinde Allig u. Angeh. / Grete u.
   Kilian Piroth u. verstorb. Angeh. / Helmut u. Elisabeth Bachmann; Beata Elbert / 
   Josef u. Rita Zang, Albert u. Therese Oberle u. Hilda Spielmann u. verst. Angeh. 
   - anschl. Pfarrfest mit dem Musikverein Mespelbrunn zum Frühschoppen und
   nachmittags mit einem Ensemble der Albrecht Graf von Ingelheim-Musikschule
Hessenthal 10:00 Uhr  Wallfahrtskirche, Wallfahrtsgottesdienst d. Haibacher u. der 
   Julius-Echter-Gilde aus Würzburg
Montag, 24.07. Hl. Christophorus u. Hl. Scharbe Mahluf
Heimbuchenthal 13:30 Uhr  St. Martin, Rosenkranz
   14:00 Uhr  St. Martin, Requiem f. Joseph Stürmer, anschl. Urnenbeisetzung auf
   dem Friedhof Heimbuchenthal
Dammbach 18:00 Uhr  St. Valentin, Rosenkranz für den Frieden in der Welt
   18:30 Uhr  St. Valentin, Messfeier 
   für Simon Schäfer und Angehörige
Dienstag, 25.07. Hl. Jakobus, Apostel
Dammbach 08:15 Uhr  Schule, Schulabschlussgottesdienst
Heimbuchenthal 10:00 Uhr  Schule, Schulabschlussgottesdienst für die Grundschule
   10:45 Uhr  Schule, Schulabschlussgottesdienst für die Mittelschule
Dammbach 18:30 Uhr  St. Wendelin, Messfeier entfällt
Mittwoch, 26.07. Hl. Joachim u. Hl. Anna
Hessenthal 08:15 Uhr  Wallfahrtskirche, Messfeier
Donnerstag, 27.07. Donnerstag der 16. Woche im Jahreskreis
Dammbach 14:30 Uhr  Angelus-Kapelle auf der Schnorrenhöhe, Marien-Andacht zu
   Ehren der Dreifaltigkeit
Heimbuchenthal 16:30 Uhr  St. Johannes, Andacht mit Verabschiedung der Vorschulkinder
   18:00 Uhr  St. Johannes, Anbetung
   18:30 Uhr  St. Johannes, Messfeier 
   f. Pfarrer Anton Adelberger (Jahrtag), Frieda Kaiser u. verst. Angeh. (Legat)
   - anschl. Helfertreffen
Freitag, 28.07. Freitag der 16. Woche im Jahreskreis
Mespelbrunn 10:30 Uhr  Schulhof der Grundschule, Schulabschlussgottesdienst
   gemeinsam mit allen Pfarreimitgliedern
   Bei Regen findet der Gottesdienst in der Kirche statt.
Hessenthal 17:00 Uhr  KiGa „Arche Noah“, Abschlussandacht der Kindergartenkinder11
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Samstag, 29.07. Hl. Martha von Betanien
Heimbuchenthal 16:00 Uhr  St. Johannes, Beichtgelegenheit
Hessenthal 18:30 Uhr  Wallfahrtskirche, Vorabendmesse
   Lektor: Andreas Kullmann
   Reinhilde, Maria u. Valentin Bachmann; Katharina u. Engelbert Fleckenstein /
   Adolf, Maria u. Gloria Schüssler
Sonntag, 30.07. 17. Sonntag im Jahreskreis
Heimbuchenthal 08:30 Uhr  St. Johannes, Messfeier 
   Pfarrer Anton Adelberger (Stiftung)
Dammbach 10:00 Uhr  Geishöhe, Messfeier 
   Fam. Bauer u. Bohlig / Maria u. Manfred Meßner, Anna u. Josef Meßner, Lydia 
   u. Bernd Reichert u. alle verstorb. Angeh. / für die Verstorbenen des Schul-
   jahrgangs 1959/60 u. für Herrn Willacker / Gustel u. Gitta Fäth u. Angeh. / 
   Julian Rohmann (19 Jahre) / Hildegard u. Karl Meßner, Sohn Arthur, Anna 
   Meßner u. alle Angeh. / Anny u. Adolf Hubert u. Angeh. / Maria u. Josef Holzner, 
   Josef u. Elisabeth Fäth u. Angeh., Josef u. Anni Messner / Erika Sauer / für die 
   Familien Baumann u. Bauer / Siegfried Braun, Schwester Christa, Eltern u.
   Schwiegereltern / Rudolf u. Rita Krott / Paula Krott u. Eltern
II. Hinweise der Pfarreiengemeinschaft
Aus unserer Pfarreiengemeinschaft gingen in die Ewigkeit voraus:
Joseph Stürmer, 91 Jahre, aus Heimbuchenthal
Rosa Maria Zang, 89 Jahre, aus Heimbuchenthal
Taufsonntage der Pfarreiengemeinschaft für das 3. Quartal
August 
06.08.2023  Dammbach  St. Wendelin 
13.08.2023  Heimbuchenthal  St. Martin 
20.08.2023  Mespelbrunn  Wallfahrtskirche
September 
10.09.2023  Dammbach  St. Valentin 
17.09.2023  Heimbuchenthal  St. Martin 
24.09.2023  Mespelbrunn  Kolbe-Kirche
Ihr Seelsorgeteam:
Pfarrer Tadeusz Krawczyk, Tel. 321  
Pfarrvikar Marian Bak, Tel. 277 
Ständiger Diakon Anton Hutka Tel. 5184
Öffnungszeiten der Pfarrbüros in der PG:
Wir sind zu den unten genannten Öffnungszeiten persönlich für Sie da. Selbstverständlich können 
Messbestellungen auch telefonisch oder per E-Mail beauftragt werden.
Heimbuchenthal:   Montag u. Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr
Tel. Nr.: 06092 / 321, St. Johannes-Straße 8, 63872 Heimbuchenthal
E-Mail: pfarrei.heimbuchenthal@bistum-wuerzburg.de
Dammbach:    Dienstag 16:00 Uhr - 18:00 Uhr 
Tel. Nr.: 06092 / 1504, Wintersbacher Straße 68a, 63874 Dammbach
E-Mail: pfarrei.wintersbach@bistum-wuerzburg.de
Mespelbrunn:   Dienstag u. Freitag 9:00 - 12:00 Uhr
Tel. Nr.: 06092 / 277, Hauptstraße 44, 63875 Mespelbrunn
E-Mail: pfarrei.hessenthal-mespelbrunn@bistum-wuerzburg.de
Telefonseelsorge
Anonym. Kompetent. Rund um die Uhr.
Tel. Nr. 0800/1110111 oder 0800/1110222. Ihr Anruf ist kostenfrei.
III. Hinweise der einzelnen Pfarreien:
DAMMBACH
Segnung und Verkauf von Christophorus-Plaketten am 23. Juli
Wie immer sind zur Segnung der Fahrzeuge speziell auch die Kinder mit ihren Fahrzeugen (Bobby-
Car, Roller, Fahrräder etc.) eingeladen. Sie können diese in St. Valentin oben entlang der Mauer 
aufreihen. Die Plaketten und Aufkleber werden vor dem Gottesdienst verkauft, damit die Plaketten
und Aufkleber dann im Gottesdienst gesegnet werden können. Nach dem Gottesdienst werden die 
Autos vor der Kirche, auf dem Parkplatz der ehemaligen Raiffeisenbank sowie dem Maria-Stern-
Platz und die Kinderfahrzeuge mit Weihwasser besprengt.
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Gottesdienst auf der Geishöhe
Den traditionellen Geishöhgottesdienst feiern wir am Sonntag, 30. Juli um 10:00 Uhr auf dem An-
wesen der Familie Hubert. Sollte es regen, ist der Gottesdienst in der Gaststätte. Der Gottesdienst 
wird von den Dammbachtalern Krausenbach musikalisch umrahmt. Herzliche Einladung an alle 
Christen aus der gesamten Pfarreiengemeinschaft.
Geplante Sonn- und Feiertags-Gottesdienste in den kommenden Wochen
Sonntag, 06.08. um 10:00 Uhr  Messfeier in St. Wendelin
Sonntag, 13.08. um 08:30 Uhr  Messfeier in St. Valentin
Samstag, 19.08. um 18:30 Uhr  Vorabendmesse in St. Wendelin
Sonntag, 27.08. um 08:30 Uhr  Messfeier in St. Valentin
Sonntag, 03.09. um 10:00 Uhr  Messfeier in St. Wendelin mit Kerb
Reguläre Öffnungszeiten der Bücherei:
1. Montag im Monat: 17:00 bis 18:30 Uhr, immer donnerstags: 15:00 bis 17:00 Uhr
In den Ferien gesonderte Öffnungszeiten.
Weitere Informationen unter https://de-de.facebook.com/koebdammbach
HEIMBUCHENTHAL
Danke
...für den überwältigenden Besuch unseres ersten Pfarr-Weinfestes seit 2019 – bedingt durch die 
Corona-Pause mussten ja einige Feste ausfallen. Danke auch für die vielen tollen Möglichkeiten, 
miteinander bei einem Glas Wein ins Gespräch zu kommen und so lebendige, einladende  Gemein-
de zu sein und zu zeigen. Herzlichen Dank auch den Besuchern aus unseren Nachbargemeinden, 
die so lebendige Pfarreiengemeinschaft „Maria Regina“ gezeigt und gelebt haben. Ein besonderer 
Dank und ein Vergelt´s Gott gilt vor allem auch den vielen Helferinnen und Helfern vor und hinter 
den Kulissen, die es überhaupt erst ermöglicht haben, dass wir in diesem Rahmen im wunderschö-
nen Innenhof unseres Pfarrzentrums feiern konnten.
Anita Gießler   Rainer Heller  Tadeusz Krawczyk
Gemeindeteamvorsitzende Kirchenpfleger  Teampfarrer
Helfertreffen 2023:  Gemeinsam helfen – gemeinsam feiern
Das ganze Jahr über sind viele Gruppen und Einzelpersonen in unserem Dorf Heimbuchenthal 
unterwegs, um ganz öffentlich oder ganz im Hintergrund und in ganz unterschiedlichen Diensten 
mitzuhelfen, dass unsere Kirchengemeinde lebt und lebendig bleibt. Dafür wollen wir ganz herzlich 
Danke und Vergelt´s Gott sagen. Nach dem Motto Gemeinsam helfen – gemeinsam feiern laden 
wir alle Helferinnen und Helfer unserer Pfarrei sehr herzlich ein, am Donnerstag, den 27.07.2023, 
um 18:30 Uhr mit uns in St. Johannes Eucharistie zu feiern und anschließend im Pfarrzentrum bei 
Pizza, Salaten und Getränken weiter zu feiern und die Gemeinschaft ganz so zu genießen, wie es 
auch von den Urchristen überliefert ist.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Einladung annehmen und bitten um Rückmeldung im 
Pfarrbüro bis spätestens 24. Juli 2023, damit wir planen können.
Tadeusz Krazwczyk, Pfarrer;   Anita Gießler, 1. Vors. Gemeindeteam;  Rainer Heller, Kirchenpfleger
Segnung der Fahrzeuge
Sommerzeit – Reisezeit. Viele starten mit dem eigenen Pkw, dem Motorrad oder auch mit dem 
Fahrrad in die hoffentlich schönsten Wochen des Jahres. Zu Beginn der Sommerferien laden wir 
herzlich zur Fahrzeugsegnung am Samstag, 29.07.2023 nach der Hl. Messe um 18:30 Uhr in 
der St.-Johannes-Kirche ein – gesegnet werden Personen und Fahrzeuge, aber auch Kinderfahr-
zeuge. Gerne können Christophorus-Plaketten oder -aufkleber erworben werden. Dazu bitte vor 
oder nach dem Gottesdienst in der Sakristei oder im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten nachfragen. 
Wir bitten alle Interessierte, ausgehend von den beiden Parkplätzen an der St.-Johannes-Kirche, 
vorbei in Richtung Hauptstraße zu fahren. Vor der St.-Johannes-Kirche erfolgt dann die Segnung 
mit Weihwasser. Das Segensgebet wird bereits am Ende der Hl. Messe in der Kirche gesprochen. 
Geplante Sonn- und Feiertags-Gottesdienste in den kommenden Wochen
Sonntag, 06.08.   08:30 Uhr  St. Johannes
Samstag, 12.08.   18:30 Uhr  St. Johannes
Sonntag, 20.08.   10:00 Uhr  Kapelle „Herrin der Berge“
Samstag, 26.08. 18:30 Uhr  St. Johannes
Samstag, 02.09. 18:30 Uhr  St. Johannes
Reinigung St. Johannes-Kirche
In der KW 30 (24.07. - 30.07.2023) kümmert sich die Gruppe von Patricia Zimmermann um die 
Kirchenreinigung.
Bücherei Öffnungszeiten
Sonntag von 10:30 -12:00 Uhr und Mittwoch, von 16:30 - 19:00 Uhr; Sie erreichen das Bücherei-
Team telefonisch unter der Nummer 822 69 32 oder per E-Mail: koebheimbuchenthal@gmx.de.  
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MESPELBRUNN-HESSENTHAL
Geplante Sonn- und Feiertags-Gottesdienste in den kommenden Wochen
Sonntag, 05.08.  18:30 Uhr  Vorabendmesse in der Maximilian Kolbe-Kirche
Sonntag, 13.08.  10:00 Uhr  Messfeier in der Maximilian Kolbe-Kirche
Dienstag, 15.08.  10:00 Uhr  Festgottesdienst zum Patrozinium und zum 3. Wallfahrtstag
Sonntag, 20.08.  08:30 Uhr  Messfeier in der Maximilian Kolbe-Kirche
Sonntag, 27.08.  10:00 Uhr  Messfeier an der Hohen Warte
Sonntag, 03.09.  10:00 Uhr  Messfeier in der Maximilian Kolbe-Kirche
Pfarrfest am 23. Juli 2023 im Pfarrheim in Mespelbrunn
Das Gemeindeteam lädt alle Mitglieder aus der Pfarreiengemeinschaft und alle Gäste herzlich 
zum Pfarrfest am Sonntag, den 23. Juli 2023 nach dem Festgottesdienst zur Kirchweih um 10:00 
Uhr in das Pfarrheim Mespelbrunn ein. Dort startet der Festbetrieb mit Frühschoppen, umrahmt 
von der Mespelbrunner Musikkapelle. Auch für das Mittagessen wird gesorgt sein. Ebenfalls im 
Pfarrsaal gibt es auch Kaffee und Kuchen. Die Bücherei öffnet den ganzen Tag ihre Pforten und 
lädt zum Verweilen bei einem guten Buch ein. Das eine oder andere Buch kann auf dem Bücher-
Flohmarkt, rund um die Kirche, mit einer Spende erworben werde. Und auch der Strickkreis stellt 
einige schöne Einzelstücke aus, die bestaunt und erstanden werden können. Am Nachmittag bietet 
das Büchereiteam einen Film für Kinder im kleinen Pfarrsaal an. Zur frühen Kaffeestunde wird uns 
die Musikschule Heimbuchenthal mit einem Ensemble unterhalten. Über Ihr zahlreiches Kommen, 
eine gute Atmosphäre und ein paar gesellige Stunden mit Ihnen/Euch würde ich mich sehr freuen. 
Deshalb lade ich Sie hiermit herzlich zum Pfarrfest nach Mespelbrunn ein.
Im Namen aller grüßt Sie herzlich, Ihre Janet Dierks
Nur gemeinsam sind wir stark!
Nur wenn jeder Einzelne bereit ist, mit zu helfen oder mit zu feiern und so dazu beizutragen, dass 
auf unserem Pfarrfest Geld für den Erhalt des Pfarrheims und für Reparaturen an unser Maximilian 
Kolbe-Kirche zusammenkommt, können diese Gebäude auch weiterhin für Kirchgänge und das 
Pfarrheim für Familienfeiern, den Bayrischen Abend, die Krippenausstellung… genutzt werden. 
Deshalb kommt und helft dabei, den Erhalt unserer Gebäude zu sichern, indem Ihr beim Pfarrfest 
mit anpackt und durch den Verzehr Geld für unsere Kirchenstiftungen zusammen zu bekommen.
Nur wir drei vom Gemeindeteam und die vier-fünf Kirchenverwaltungsmitglieder können ein Pfarr-
fest nicht stemmen.  Gemeindeteamvorsitzende Janet Dierks
Segnung der Fahrzeuge am 23.07.2023
Sommerzeit ist auch Reisezeit. Viele starten mit dem eigenen Pkw, dem Motorrad in die hoffentlich 
schönsten Wochen des Jahres. Zu Beginn der Sommerferien laden wir herzlich zur Fahrzeugseg-
nung am Sonntag, 23. Juli nach der Hl. Messe um 10:00 Uhr in der Maximilian Kolbe-Kirche ein. 
Gerne können Christophorus-Plaketten oder -aufkleber erworben werden. Die Plaketten können 
vor oder nach dem Gottesdienst für 7 - 9 € erworben werden. Wir bitten alle Interessierte, ihre Autos 
auf dem Parkplatz vor der Kolbe-Kirche abzustellen. Das Segensgebet wird bereits am Ende der 
Hl. Messe in der Kirche gesprochen.
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eVAnG. kirchennAchrichten

Evang. Pfarramt LAUFACH 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst
Samstag, 22. Juli
14.00 Uhr:  Taufgottesdienst für Feolie Erk in der Laufacher Petruskirche (Pfarrer Jasmer)
Sonntag, 23. Juli – 7. Sonntag nach Trinitatis
11.00 Uhr:  Wichtelgottesdienst für alle Familien mit Kindern in der Laufacher Petruskirche
 (Team mit Pfarrer Jasmer) 
18.00 Uhr:  „Reisesegen“ – Sonntagsausklang in der Laufacher Petruskirche (Pfarrerin Lezuo)
Sonntag, 30. Juli – 8. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr:  Gottesdienst in der Laufacher Petruskirche (Pfarrer Jasmer)
18.00 Uhr:  „Gottesdienst mal Anders“ im Andachtsraum der Heimbuchenthaler Schule 
 (Team mit Pfarrer Jasmer) 



Aktuelles aus Ihrer Kirchengemeinde 
Wichtelgottesdienst am Sonntag, 23. Juli um 11 Uhr in der Petruskirche
Wir freuen uns auf den nächsten Wichtelgottesdienst. Der Gottesdienst ist gedacht für alle Kinder 
von etwa 2 - 8 Jahren mit ihren Eltern und Großeltern. Wir singen absolute Kinderkirchen-Hits, 
wir beten und feiern gemeinsam einen kurzen und kurzweiligen Gottesdienst. Diesmal mit einem 
besonderen Grund: In diesem Gottesdienst dürfen wir die Taufe von gleich drei Kindern mitfeiern. 
Eine perfekte Gelegenheit, uns an die eigene Taufe zu erinnern: Wenn du eine Taufkerze zu Hause 
haben solltest, dann bring sie doch gern mit. Wir denken an deine Taufe und entzünden die Kerze 
im Gottesdienst. Herzliche Einladung! 
Sonntagsausklang mit Reisesegen am Sonntag, 23. Juli um 18 Uhr in der Petruskirche 
Bereits ganz im Zeichen der nahen Ferien- und Urlaubszeit steht der „Sonntagsausklang“, der Got-
tesdienst am Sonntagabend in der Laufacher Petruskirche unter dem Motto „Reisesegen“. Egal ob 
Sie wegfahren oder hier bleiben: Herzliche Einladung zu diesem Gottesdienst! 
Wöchentlicher Tanztreff „Tanz mit, bleib fit!“- Treffen am Mittwoch, 26. Juli
Geselliges Tanzen ist gesund und hält fit: Bei der Bewegung zur Musik werden Muskeln trainiert, 
das Erlernen neuer Figuren regt den Geist an. Durch leicht erlernbare Tänze erleben wir Gemein-
schaft, stärken das Selbstwertgefühl und unsere Lebensfreude. Neue Tänzerinnen und Tänzer 
sind jederzeit willkommen, die Tanzschritte werden in jeder Stunde nochmals erklärt. Wir treffen 
uns am Mittwoch, den 19. Juli, von 9.30 bis 11 Uhr im katholischen Pfarrheim in Laufach. Infos bei 
Monika Bamberg, Tel. 06093 8607.
Konfirmandentreffen am Freitag, 21. Juli
Der Konfi-Kurs trifft sich am Freitag, 21. Juli, von 15.30 bis 17.30 Uhr, im Gemeindehaus in Laufach 
(Hüttengasse 19). Wir freuen uns auf euch! 
Gemeindebrief Austrägerinnen und Austräger
Der neue Gemeindebrief ist da und kann im Laufacher Gemeindehaus mit eigenem Schlüssel oder 
in Rücksprache mit Pfarrer Jasmer abgeholt werden.

Kontakt
Pfarrbüro
Ev. Pfarramt
Johannesplatz 7, 63773 Goldbach
Tel. 06021 / 516 02, Fax: 06021 / 36 70 66
E-Mail: pfarramt.goldbach@elkb.de pfarramt.laufach@elkb.de
Öffnungszeiten:
Dienstag und Mittwoch:  09.00 - 11.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag:  15.30 - 17.30 Uhr
Frau Kühl erreichen Sie dienstags zwischen 15.30 und 17.30 Uhr, zu den anderen Zeiten ist Frau 
Müller für Sie da. 
Pfarrer: Ulrich Jasmer
Tel: 06093 - 584
E-Mail: ulrich.jasmer@elkb.de
Ansprechbar direkt „vor Ort“
Doris Wurst-Kurniawan – Julius Echter-Str. 6 – Tel. 06092 - 6381
Bankverbindung der Kirchengemeinde
Sparkasse Aschaffenburg, IBAN DE60 7955 0000 0000 1511 26
Förderkreis „Gemeindearbeit“
Sparkasse Aschaffenburg, IBAN DE12 7955 0000 0008 3279 26
Weitere Informationen im Pfarramt.
Die Gemeinde im Netz: www.petruskirche.de
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Veranstaltungen Dammbach Juli 23
Sonntag, 30.07.2023
Gottesdienst auf der Geishöhe

16

Gemeinde 
    Dammbach

AMtlicher teil

nichtAMtlicher teil

TSV Krausenbach
Vorschau:
Sonntag 23.07. 16:00 Uhr
(SG) Hobbach/Wintersbach/Krausenbach – 
SpVgg Roßbach
Seniorenstammtisch - Montags 15:00 Uhr
Hinweis:
Der Trainingsbetrieb findet wieder in Krausen-
bach statt. Deshalb ist das Sportheim freitags 
wieder offen.

Musikverein „Dammbachtaler“ 
Krausenbach e. V. 
Termine
30.07. Geishöhe-Gottesdienst
  mit anschließendem Frühschoppen
  Sommerpause
25.08. Probe
26.08. Grillabend auf der Geishöhe
03.09. Dorfkerb
10.09. Streeßer Zeltkerb

SpVgg Wintersbach 1949 e. V.
Jugend:
Ergebnis Freundschaftsspiel:
U13 JFG FC Elsavatal –
U12 Bay. Alzenau   0 : 4
SpVgg Hobbach/Wintersbach 2013 e.V.
Vorbereitung auf die neue Saison 2023/24
Ergebnisse:
SG Keilberg/Straßbessenbach –
SG Hobbach/Wintersbach/Krausenbach 2:4
Tore: Steffen Herrmann, Franz Bauer, Felix 
Wirth u. Nico Oberle
SG Hobbach/Wintersbach/Krausenbach – 
TSV Homburg            1:2
Tor: Franz Bauer

SG Altenbuch/Breitenbrunn II –
SG Hobb./Wintersb./Krausenb. II            4:1
Tor: Sebastian Kress
Mittwoch, 19.07.23, 19:00 Uhr
Kickers Laudenbach –
SG Hobbach/Wintersbach/Krausenbach
Sonntag, 23.07.23 um 16 Uhr in Krausenbach
SG Hobbach/Wintersbach/Krausenbach –
SpVgg Roßbach
Sonntag, 30.07.23, 16:00 Uhr
SG Eichelsbach/Sommerau –
SG Hobbach/Wintersbach/Krausenbach
Die Vorstandschaft

Musikverein Dammbachklänge 
Wintersbach
Nächste Termine
Samstag, 22.07. Unterhaltungsmusik
im Biergarten der Martinsbrauerei in Markthei-
denfeld, von 18.30 bis ca. 23.00 Uhr
Wir fahren mit dem Bus nach Marktheidenfeld. 
Wer mitfahren möchte ist herzlich eingeladen. 
Nähere Infos unter: 
0179 471 68 96 (Herbert Herrmann) oder 
0151 70 89 36 45 (Dieter Buller)

Imkerverein Dammbach
Der Imkerverein informiert:
Varroabehandlung
Um ein bestmögliches Ergebnis bei der Var-
roabehandlung zu erzielen, empfiehlt der 
Imkerverein allen Imkern, die in Dammbach 
Bienenvölker stehen haben, in der letzten Ju-
liwoche (24. bis 31. 07.) abzuschleudern und 
mit der Varroatosebehandlung zu beginnen. 
Wir wünschen allen Imkern viel Erfolg und die 
Einwinterung von vielen gesunden und starken 
Bienenvölkern.
Die Vorstandschaft

Kath. öffentliche Bücherei
Hallo liebe Büchereifreunde,
bald sind Sommerferien und wir haben noch 
mehr Neuheiten für euch! Das sind coole Bü-
cher für heiße Tage in der Hängematte daheim 
oder im Urlaub. Alle Bücher auch im eOpac: 
http://www.bibkat.de/koebdammbach



Sachbuch:
- Was Jungs wissen wollen -
   Ein Aufklärungsbuch für Jungs ab 11 Jahren.
Kinderbücher/Jugendbücher 
- Wie Jana ihre Angst vor dem Wasser verliert
- Erste Klasse, fertig, los!
- 333 Kinderwitze – Fußball
- Der kleine Otter lernt schwimmen
- Conni reist ans Mittelmeer
- Conni geht auf Schatzsuche
- Das große Conni-Vorlesebuch
- Das Handy der 1000 Gefahren (ab 10)
- Die App der 1000 Gefahren (ab 10)
- Die Drohne der 1000 Gefahren (ab 10)
- Das Fußball-Geisterspiel d. 1000 Gefahren  
   (ab 10)
Humor für Erwachsene:
Mark Spörrle – Unten ohne
Ein lustiger Roman über Home-Office
Öffnungszeiten in den Ferien 
Bis einschließlich 17.08.23 haben wir jeden 
Donnerstag von 15:00 - 17:00 Uhr geöffnet.
Zusätzlich am 1. Montag im August, den 
07.08.23 von 17:00 - 18:30 Uhr.
Schließzeiten
Vom 24.08.23 bis einschließlich 07.09.23 ma-
chen wir eine Sommerpause.

Dorfkerb
Am 03.09.23 sehen wir uns bei der Dammba-
cher Dorfkerb, wo wir wieder einen Stand mit 
Flohmarktbüchern und mit Naschen haben. 
Wir freuen uns auf viele Besucher!
Ramona Amrhein und das Büchereiteam
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Straßensanierungsarbeiten im 
Ortsgebiet Heimbuchenthal
Sehr geehrte Damen und Herren,
ab 03.07.2023 bis 31.07.2023 finden Stra-
ßensanierungsarbeiten im Ortgebiet der Ge-
meinde Heimbuchenthal statt.
Im Bereich Kapellenweg 1 bis Einmündung 
Planweg (Pflasterriegel) im Wechsel mit der 
Straße Planweg (Planweg 5 bis 9 -Pflasterrie-
gel) im Wechsel mit Kapellenweg finden die Ar-
beiten in Form einer Vollsperrung statt.
Sollten an dem jeweiligen Tag Müllabfuhren 
stattfinden, stellen Sie bitte Ihre Mülltonne gut 
sichtbar an das Grundstück und kennzeichnen 
Sie diese. Die Baufirma kümmert sich darum 
die Abholung möglich zu machen.
Die Umleitung für den „Kapellenweg“ erfolgt 
über die Straße „An der Leite“.
An folgenden Straßen und Bereichen wird es 
halbseitige Sperrungen geben:
- Kapellenweg Kreuzung Planweg
- Auf Höhe Frühlingstraße 2
- Auf Höhe Frühlingstraße 20
- Heimathenhof Kreuzung Am Eichenberg
- Auf Höhe Talblickweg 11 und 20
- Auf Höhe Rottweg 13
Aufgrund der Arbeiten kann es zu kurzen War-
tezeiten im Baustellenbereich kommen.
Alle Sanierungsarbeiten finden in Form von 
Wanderbaustellen statt. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis.  
Ihre Gemeindeverwaltung

Protokollauszüge der öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates 
Heimbuchenthal vom Donnerstag, 
6.7.2023 um 19:30 Uhr in der Aula - 
Verbandsschule Heimbuchenthal, 
Bergstr. 16 
1.  Begrüßung und Protokollanerkennung
Bürgermeister Rüdiger Stenger begrüßt 
Forstoberrat Sebastian Spatz und Forstamt-
mann Elmar Freudenberger, den zweiten 
Bürgermeister Dieter Schäfer, den dritten Bür-
germeister Christian Fries, alle Gemeinderätin-
nen und Gemeinderäte, die Geschäftsleiterin 
Christina Bathon, Schriftführerin Judith Ringel, 
Frau Miriam Weitz vom Main-Echo sowie die 
Zuhörerschaft. 

Es wird festgestellt, dass fristgerecht und ord-
nungsgemäß geladen wurde und das Gre-
mium beschlussfähig sei. Einwände gegen 
die Tagesordnung werden nicht erhoben. Im 
Rahmen der Bürgerfragestunde wird das Wort 
nicht gewünscht.
Das Protokoll der letzten öffentlichen Sit-
zung vom 01.06.2023 wird einstimmig bei 
Enthaltung der Gemeinderäte, die in der 
letzten Sitzung nicht anwesend waren, an-
erkannt (7:0 Stimmen).
2.   Zukünftige Bewirtschaftung des Ge-

meindewaldes Heimbuchenthal 
Gäste: Forstoberrat Sebastian Spatz 
und Forstamtmann Elmar Freudenberger

Der Bürgermeister führt aus, dass die Heraus-
forderungen in der Waldbewirtschaftungen in 
den letzten Jahren stark gestiegen sind. Auf 
Grund anhaltender Trockenperioden ist der 
Käferbefall erneut massiv mit daraus resul-
tierendem Schadholz. Allen sei klar, dass ein 
Waldumbau künftig unumgänglich sei.
Er übergibt das Wort an Forstoberrat Sebasti-
an Spatz und Forstamtmann Elmar Freuden-
berger.
2.1.   Beförsterung des Kommunalwaldes 

Heimbuchenthal durch das Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(AELF). Beratung und Beschlussfas-
sung (Anlage)

Die gemeindlichen Waldflächen werden der-
zeit in Personalunion von Forstamtmann El-
mar Freudenberger betreut. Dieser nimmt 
hierbei jedoch drei verschiedene Funktionen 
ein. Zum einen ist er für die hoheitlichen Tä-
tigkeiten des Amtes für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (AELF) zuständig (Förde-
rung, Beratung etc.). Zum anderen übernimmt 
er die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes 
in der Funktion eines Revierleiters. Darüber 
hinaus kümmert er sich als Geschäftsführer 
der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) auch 
um die Vermarktung des Holzes. Die Führung 
der Geschäfte einer FBG darf allerdings nicht 
mehr durch Personal des AELF durchgeführt 
werden. Dies ist bereits seit vielen Jahren so. 
Elmar Freudenberger hatte aufgrund seiner 
langjährigen Tätigkeit in beiden Funktionen 
eine Ausnahmegenehmigung dies bis zu sei-
nem Pensionseintritt fortführen zu dürfen.
Seit Längerem wurde zudem die Änderung der 
Kommunalwaldverordnung angekündigt. Dem-
nach können die Kommunen zwar weiterhin 
eine Beförsterung durch das AELF vertraglich 
vereinbaren, jedoch wird nach Inkrafttreten der 
neuen gesetzlichen Regelungen die hierfür 
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entstehenden Kosten vollständig an die Kom-
munen weiter verrechnet. Abschläge gibt es für 
das Vorliegen von Erholungs- und Schutzwald. 
Grundsätzlich gilt, dass Kommunen die ihre 
Verträge mit dem AELF nach Änderung der 
Gesetzeslage nicht weiterführen, nicht mehr 
zum AELF zurückgehen können. Die Bewirt-
schaftung der Waldflächen muss dann ander-
weitig organisiert werden.
Nach Bayerischen Waldgesetz ist es eine 
Pflicht der Gemeinde den Wald sachgemäß zu 
bewirtschaften und vor Schäden zu bewahren. 
Herr Sebastian Spatz vom AELF hat hierzu be-
reits eine Kostenberechnung vorgelegt. Dem-
nach würden sich die Betreuung der Waldflä-
chen der Gemeinde Heimbuchenthal jährlich 
auf ca. 26.861 Euro belaufen.
Die geänderte Kostensituation, die durch einen 
Änderungsvertrag fixiert werden muss, greift 
erst nach der Gesetzesänderung. Wann dies 
der Fall sein wird, ist derzeit noch nicht abseh-
bar. Hierbei muss eine Ankündigung 3 Monate 
vor Greifen der Neuregelung durch das AELF 
erfolgen. Als Kommune beim AELF zu bleiben 
hat weiterhin den Vorteil, dass das AELF für 
den Personaleinsatz verantwortlich ist, d.h. 
auch wenn krankheitsbedingt etc. ein Ausfall 
vorliegt, muss das AELF für entsprechendes 
Personal sorgen.
Forstamtmann Elmar Freudenberger wird noch 
in diesem Jahr in Pension gehen. Die Aus-
schreibung für die Nachbesetzung der Stelle 
hat bereits stattgefunden. Die Beförsterung 
der gemeindlichen Waldflächen wird daher zu-
nächst nahtlos weitergehen auf Grundlage des 
bestehenden Vertrags mit dem AELF.
Unabhängig von der Revierleitung auf den 
kommunalen Waldflächen, ist das AELF wei-
terhin für die hoheitlichen Aufgaben im Wald 
zuständig (Förderung, Beratung, Kalamitäten-
bekämpfung).
Der Holzverkauf sollte weiterhin bei der Forst-
betriebsgemeinschaft verbleiben um diese fi-
nanziell zu unterstützen. 
Es wird nachgefragt, ob es Alternativen gebe 
zu der geplanten Vorgehensweise. Der Bürger-
meister erklärt, dass ein zusätzlicher Förster 
eingestellt werden könne. Jedoch sei dies auf 
Grund von hohen Personalkosten und von 
Personalmangel nicht empfehlenswert. Zudem 
fehle es an Vertretermöglichkeiten bei Urlaub 
oder Krankheit des Mitarbeiters.
Ein Gemeinderat stellt fest, dass die jährlichen 
Mehrkosten wesentlich geringer seien, als die 
Beschäftigung eines zusätzlichen Försters. 
Das Gremium, Forstoberrat Sebastian Spatz 
als auch Forstamtmann Elmar Freudenberger 
sehen keine Alternativlösung.
Geschäftsleiterin Christina Bathon erklärt, dass 
eine zusätzliche Vollzeitstelle für die Gemein-
de Heimbuchenthal zu viel sei. Dies wäre nur 
darstellbar, wenn Heimbuchenthal, Mespel-
brunn, Dammbach und Leidersbach gemein-
sam die Kosten hierfür übernehmen würden 

und dann wäre dies dennoch kostenintensiver, 
als in der vorgeschlagenen Lösung.
Forstoberrat Sebastian Spatz fügt hinzu, dass 
ein neues Förderprogramm (Mehrbelastungs-
ausgleich) aufgelegt werde, welches kleine 
Gemeinden mit einem hohen Anteil an Privat-
waldbesitzern finanziell entlasten soll. 
Der Gemeinderat stimmt zu, die Beförste-
rung durch das AELF auch nach der Ände-
rung der Kommunalwaldverordnung ver- 
traglich auf Basis der derzeit bekannten 
Vergütungsparamater zu vereinbaren. Ein-
stimmiger Beschluss mit 12:0 Stimmen.
2.2.   Neuausrichtung der FBG Spessart 

West e. V.  
Beratung und Beschlussfassung 

Durch das pensionsbedingte Ausscheiden 
von Herrn Freudenberger im 4. Quartal 2023 
braucht die FBG Personal um weiterhin eine 
Beförsterung der Flächen zu gewährleisten. 
Herr Freudenberger wird zwar noch als Ge-
schäftsführer und zur Einarbeitung einer neu-
en Arbeitskraft für eine gewisse Übergangszeit 
zur Verfügung stehen (max. 0,4 Stellen), aber 
wahrscheinlich mittelfristig auch diese Tätigkeit 
aufgeben. Die Übernahme der Beförsterung 
durch einen Revierleiter des AELF ist rechtlich 
nicht mehr möglich.
Unterstützt wird Elmar Freudenberger derzeit 
durch eine Schreibkraft (0,1 Stellen). Dies wird 
auch zukünftig weiterhin erforderlich bleiben.
Um die Funktionsfähigkeit der FBG für ihre Mit-
glieder weiterhin aufrecht erhalten zu können, 
muss die FBG weiteres eigenes Personal ein-
stellen. Hierbei wird ein Förster (Studium, QE 3, 
gehobener Dienst) erforderlich sein, der durch 
seine Qualifikation später auch die Betriebslei-
tung von Elmar Freudenberger übernehmen 
kann. Herr Spatz hat hierfür ein mögliches Fi-
nanzierungskonzept erarbeitet. Dieses wurde 
dem Gemeinderat mit der Ladung vorgelegt 
und ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.
Neben den Personalkosten sind laufende Kos-
ten für Miete, Büroausstattung, Software etc. 
erforderlich. Zudem braucht die FBG einen 
Büroraum als Geschäftsstelle und Arbeits-
platz. Im Rahmen dieser Neuausrichtung der 
FBG ist es erforderlich Büroeinrichtung zu 
erwerben sowie ein Fahrzeug anzuschaffen. 
Dies erhöht hierbei die Attraktivität der Stelle 
für mögliche Bewerber. Bei der Refinanzierung 
spielen Entnahmen aus der Rücklage (derzeit 
ca. 60.000 Euro) zur Anschubfinanzierung 
und Fördermittel eine größere Rolle. Zur Ge-
nerierung von Fördermitteln ist es besonders 
wichtig qualifiziertes Personal einzusetzen und 
Öffentlichkeitsarbeit zu tätigen. Bei den Mit-
gliedsbeiträgen ist derzeit nicht absehbar wie 
viele Personen nach der Einführung von jähr-
lichen Mitgliedsbeiträgen von allen Mitgliedern 
bei der FBG verbleiben. Bei einem Verbleib 
von beispielsweise 200 Mitgliedern (derzeit 
700) ist mit 6.000 Euro an Mitgliedsbeiträgen 
zu rechnen.
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Ein weiterer wichtiger Bestandteil sind die Ein-
nahmen aus dem Holzverkauf. Hierbei ist es 
wichtig, dass die Großwaldbesitzer ihr Holz 
weiterhin über die FBG veräußern. In der vor-
liegenden Modellrechnung wurde hier jedoch 
eher eine zurückhaltende Annahme bezüglich 
dieser Einnahmen getroffen. Bisher war die 
Beförsterung der Privatwaldflächen, so wie 
auch die Grenzfeststellung kostenfrei für die 
Mitglieder. Dies ist zukünftig nicht mehr abbild-
bar. Zur Kostendeckung wird vorgeschlagen 
einen Stundensatz von 40 Euro pro Stunde 
anzusetzen, wenn die Leistungen der FBG in 
Rechnung gestellt werden. Die Mitgliedsbeiträ-
ge der Kommunen stellen eine weitere feste 
Einnahmeposition dar. Hier werden 2 Euro pro 
Hektar und 1 Euro pro Festmeter Hiebsatz ver-
rechnet. Hierfür werden keine weiteren Provisi-
onen für den Holzverkauf von den Kommunen 
erhoben.
Potenzial steckt auch im Abschluss von Wald-
pflegeverträgen. Hier können sich die Waldbe-
sitzer vertraglich die dauerhafte Pflege durch 
die FBG sichern, was vor allem für Personen 
relevant sein kann, die weiter entfernt wohnen. 
Die FBG kann in ihrer Funktion als Waldpfle-
geverband verstanden werden. Der FBG an-
geschlossene Privatwaldbesitzer können vom 
Leistungsspektrum der FBG profitieren und 
die Kommunen hätten eine Absicherung zur 
ganzheitlichen Pflege und Bewirtschaftung der 
Wälder im Gemeindegebiet. Zur Initialisierung 
der FBG in dieser Form wird es notwendig wer-
den, dass die Gemeinden einmalig eine Inves-
titionskostenpauschale entrichten. Geschätzt 
beläuft sich dies auf 7.500 Euro pro Kommune. 
Sollten in Zukunft weitere Kommunen dazu 
kommen, müssen sich diese durch eine Beteili-
gung an den Investitionskosten „einkaufen“. 
Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass 
das vorliegende Finanzierungskonzept auf ver-
schiedenen Annahmen und Erfahrungswerten 
beruht. Genaue Werte können zu diesem Zeit-
punkt nicht dargelegt werden.
Die Leistung der FBG ist als Service für Klein-
waldbesitzer zu erachten. Im VG-Bereich sind 
ca. 5.000 Waldbesitzer mit kleinen Parzellen 
zu verzeichnen erklärt Elmar Freudenberger. 
Zwingend erforderlich sei, dass alle Mitglieds-
gemeinden (Heimbuchenthal, Mespelbrunn, 
Dammbach, Leidersbach) der Neuausrichtung 
der FBG Spessart West e. V. zustimmen, so 
der Bürgermeister. Er empfiehlt die gemeinsa-
me Nutzung eines Büroraumes für den Förster 
der FBG und des staatlichen Försters. Eine 
enge Zusammenarbeit sei dadurch gewähr-
leistet.
Forstamtmann Elmar Freudenberger fügt hin-
zu, dass Räume in einer kommunalen Liegen-
schaft im VG-Gebiet hierfür zu suchen wären.
Bürgermeister Rüdiger Stenger bedankt sich 
bei Forstoberrat Sebastian Spatz und bei 
Forstamtmann Elmar Freudenberger für die 
Ausführung und verabschiedet sie.

Es werden folgende Grundsatzbeschlüsse 
gefasst, um eine Neuausrichtung der FBG 
zu bewirken und deren Erhalt zu gewähr-
leisten:
a) Die Gemeinde verbleibt bei der FBG als  
 Mitglied.
b) Die Gemeinde überlässt die Abwicklung 
 des gesamten Holzverkaufs der FBG.
c) Die Gemeinde erklärt sich bereit eine 
 anteilige Anschubfinanzierung in Höhe 
 von ca. 7.500 Euro zu finanzieren.
Einstimmiger Beschluss mit 12:0 Stimmen. 
Bürgermeister Stenger weist darauf hin, 
dass der Beschluss nur Gültigkeit habe, 
wenn die Vorstandschaft und die Mitglie-
der der FBG Spessart West e.V. der Neu-
ausrichtung zustimmen und die anderen 
Gemeinden ebenfalls bereit sind die FBG 
weiterhin zu unterstützen.
3.   Evtl. ortsübliche Vorbehandlung von 

Baugesuchen
Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine 
Anliegen vor. 
4.   Antrag auf eine Geschwindigkeitsbe-

grenzung im Bereich der Ortsdurchfahrt 
Heimbuchenthal gemäß § 45 Straßenver-
kehrsordnung 

Dem Gremium liegt ein Antrag auf eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung im Bereich der 
Ortsdurchfahrt Heimbuchenthal gemäß § 45 
Straßenverkehrsordnung vor. Dieser wurde 
von einem Anwohner an die Untere Straßen-
verkehrsbehörde im Landkreis Aschaffenburg 
gestellt und betrifft die Staatsstraße 2308 für 
den Abschnitt zwischen der Hauptstraße 109 
und dem Abzweig in die Raiffeisenstraße. Im 
Schreiben wird die beidseitig enge Bebauung 
an der Hauptstraße und der desolate Stra-
ßenbelag für erhöhte Lärmbelästigung und 
Abgasemission verantwortlich gemacht. Eine 
Straßenverkehrszählung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Ver-
kehr wird in dem Schreiben ebenfalls benannt. 
Nach dieser betrug das Verkehrsaufkommen im 
Jahr 2015 zwischen 3.000 und 4.500 Kraftfahr-
zeugen pro Tag. Weiter wurde aufgeführt, dass 
von Juni 2022 bis Februar 2023 in dem besag-
ten Bereich drei von der Polizei aufgenommene 
Verkehrsunfälle zu verzeichnen waren.
Um auf belegbare Daten zurückzugreifen, wur-
de eine Verkehrsmessung/Verkehrszählung in 
der Zeit vom 18.05. - 24.05.2023 durchgeführt. 
Im Durchschnitt befuhren täglich 1.318 Fahr-
zeuge die Hauptstraße. Ein größeres Ver-
kehrsaufkommen entfiel auf folgende Zeiten:
• von 06:00 - 09:00 Uhr  Ø 164,71 Fahrzeuge
• von 15:00 - 19:00 Uhr  Ø 371 Fahrzeuge
Im Durchschnitt wurde in der einen Woche eine 
Geschwindigkeit von 44,28 km/h erfasst. Ein-
zelne unvernünftige Raser gebe es natürlich, 
die bis zu 90 km/h (1x nachts) unterwegs wa-
ren. Der Bürgermeister spricht sich dafür aus, 
keinen Präzedenzfall zu schaffen. Weitere An-
träge würden vermutlich folgen. Generell eine 
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Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h auf 
Durchfahrtsstraßen zu installieren sei aus sei-
ner Sicht nicht sinnvoll. In vielen Gemeinden 
sei nach einer gewissen Testphase eine Rück-
kehr zu 50 km/h wieder festzustellen.
Ein Gemeinderat teilt in diesem Zusammen-
hang mit, dass auf Grund von parkenden 
Fahrzeugen eine fahrbare Geschwindigkeit 
von 50 km/h nicht möglich sei. Ein weiterer Ge-
meinderat erklärt, dass fehlende oder zu enge 
Gehwege natürlich eine massive Gefährdung 
darstellen.
Der Bürgermeister ist ebenfalls der Ansicht, 
dass hier Abhilfe nötig sei. In der Vergangen-
heit sind Verhandlungen mit Grundstücksei-
gentümern zum Erwerb von Flächen und zum 
Rückbau leider nicht erfolgreich gewesen. Al-
lerdings sei er auch verwundert, dass Eigen-
tümer, die keine Fläche veräußern wollten, um 
Gehwege in ausreichender Breite zu schaf-
fen nun die Situation kritisieren und eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung fordern.
Für den nächsten Bauabschnitt der Sanierung 
der Hauptstraße werde die Übernahme von 
Flächen und Grunderwerb erforderlich sein, um 
Gefahrenstellen zu beseitigen und Gehwege 
zu schaffen. Er führt weiter aus, dass kritische 
Stellen vorab gemeinsam mit dem Staatlichen 
Bauamt besichtigt werden sollten und eventu-
ell vor Sanierung der Staatsstraße Einzelmaß-
nahmen durchgeführt werden könnten.
Eine Stellungnahme des Gemeinderates  zum 
vorliegenden Sachverhalt (Geschwindigkeits-
reduzierung) ist seitens der Straßenverkehrs-
behörde gewünscht.
Mit 11:1 Stimmen lehnt der Gemeinderat 
den Antrag auf eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf 30 km/h im Bereich der Orts-
durchfahrt Heimbuchenthal gemäß § 45 
Straßenverkehrsordnung ab. 
4.1.   Wiederaufnahme der Verhandlungen 

mit Grundstückseigentümern zum 
Erwerb von Flächen zum Rückbau von 
Bauten im Bereich Hauptstr. 109 bis 
Abzweig Raiffeisenstraße

Einstimmiger Beschluss (12:0) zur Wie-
deraufnahme der Verhandlungen mit 
Grundstückseigentümern zum Erwerb von 
Flächen zum Rückbau von Bauten um Ge-
fahrenstellen zu beseitigen und Gehwege 
zu schaffen. Kritische Stellen sollen vorab 
gemeinsam mit dem Staatlichen Bauamt 
besichtigt werden und eventuell vor Sanie-
rung der Staatsstraße als Einzelmaßnahme 
durchgeführt werden.
5.   Informationen zum Glasfaserausbau in 

Heimbuchenthal
Der Baustart steht noch nicht fest, da sich die 
Glasfaser Plus vom Dienstleister Circet ge-
trennt hat. Derzeit läuft noch die Suche nach 
einem neuen Baupartner. Rechtzeitig vor Bau-
beginn wird ein Startgespräch stattfinden. Die 
Netzverteilerstandorte müssen neu vereinbart 

werden, die erforderlichen Vereinbarungen ge-
hen der Verwaltung noch zu.
Vermarktungsstart ist am 03.07. für Heimbuch-
enthal und Mespelbrunn sowie am 09.10.2023 
für Dammbach. Die Glasfasertarife sind bereits 
jetzt buchbar.
Bestandskunden mit Marketingeinwilligung 
wurden zentral von der Telekom angeschrie-
ben und auf die Glasfasertarife aufmerksam 
gemacht. Bis zum Abschluss der Baumaßnah-
me wird der Glasfaseranschluss in Verbindung 
mit einem Glasfasertarif kostenlos bis ins Haus 
verlegt. Sollte der Kunde sich erst danach für 
einen Anschluss entscheiden, ist dies mit An-
schlusskosten sowie Wartezeiten verbunden.
Glasfaser Plus hat derzeit noch keine Verträge 
mit Drittanbietern (z.B. 1 & 1). Für den kosten-
losen Glasfaseranschluss ist die Buchung ei-
nes Tarifes bei der Telekom erforderlich.
Bei Mietern ist die Einwilligung des Eigentü-
mers zum Anschluss erforderlich.
Für die kommunalen Gebäude muss eine Klä-
rung erfolgen, ob diese an Glasfaser ange-
schlossen werden sollen – in Verbindung mit 
der Buchung eines Anschlusses.
Alle am bzw. im Haus erforderlichen Maß-
nahmen werden zwischen Eigentümer und 
Baufirma vor Ort bei Buchung eines Tarifes 
abgestimmt. Detailaussagen zum Bau können 
vorab nicht erteilt werden.
Regionales Marketing:
- Gemeinsame Info-Veranstaltung für alle  
 drei Gemeinden am 03.07.2023
 19.00 - 21.00 Uhr Rathaus Dammbach
- Online-Informationsveranstaltung Mitte Juli
- Postwurfsendung mit Informationen zu  
 Veranstaltungen, Haus zu Haus Akquise,  
 Info-Truck und Telekom-Shops
- Haus zu Haus Akquise:  
 Start am 03.07. – Information der Bürger  
 auch über Mitteilungsblatt 
- Infobrief der Gemeinde mit Wappen und  
 Unterschrift Bgm., enthält keine Werbe- 
 flyer etc., Versand an alle Haushalte über  
 Telekom (keine Kosten für Gemeinde), 
- Infotruck: 11.07. Parkplatz Bozerei 
- Plakate, Flyer, Aushangkästen
Der Bürgermeister teilt mit, dass er eine Bau-
überwachung als zwingend erachte. In vielen 
Nachbargemeinden wurde der Glasfaseraus-
bau von Subunternehmen durchgeführt, die 
die Arbeiten miserabel ausführten. Beschwer-
den, Reklamationen und Nacharbeiten von 
mangelhaften Ausführungen ist gang und 
gäbe. Eine engmaschige Bauüberwachung mit 
entsprechender Dokumentation würde dem 
Baupfusch entgegenwirken. Hierfür werde ein 
fachkundiger Rentner gesucht.
Der Gemeinderat nimmt diese Informatio-
nen zur Kenntnis.
6.  Abrechnung City Bus 2022 
Die Kosten für den Citybus werden entspre-
chend den Einwohnerzahlen unter den Mit-
gliedsgemeinden verteilt und anteilig verbucht. 
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Der Rechnungsbetrag für das Jahr 2022, für 
16.010 Fahrten liegt bei 28.611,90 €.
Im Jahr 2021 wurden für 13.672 Fahrten 
24.381,90 € an die VU gezahlt. 
Nach den Einwohnerzahlen Stand 30.06.2022 
wurde der Rechnungsbetrag wie folgt aufgeteilt:
  Einwohnerzahlen Betrag
Dammbach: 1921 8.516,19 €
Heimbuchenthal:  2226 9.868,31 €
Mespelbrunn: 2307 10.227,40 €
Gesamt:  6454 28.611,90 €
Die Beträge werden zur Auszahlung bei den 
einzelnen Gemeinden angewiesen.
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
7.   Aktuelles aus der Interkommunalen Al-

lianz SpessartKraft
Der Bürgermeister berichtet, dass die Sitzung 
der Kommunalen Allianz „SpessartKraft“ e.V. 
am 14.06.2023 stattgefunden habe. Folgende 
Inhalte wurden thematisiert:
• Schulungen interkommunal
• Chemiefreie Unkrautvernichtung
 Hierbei wird mit heißem Dampf beim Unkraut
 die Wurzel mit vernichtet. Erfahrungswerte 
 von Rothenbuch liegen vor. In Mespelbrunn 
 wird das Gerät ebenfalls getestet. Eine ge- 
 meinsame Beschaffung ist denkbar. Falls das
  Gerät als geeignet erachtet wird und im Verfü-
 gungsrahmen liegt, werde die Anschaffung  
 kurzfristig durch den Bürgermeister getätigt.
• Baumkataster
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob im Rahmen 
der ILEK über Fördermöglichkeiten für PV-
Anlagen nachgedacht wird. Der Bürgermeister 
erklärt, dass derzeit diverse Themensammlun-
gen erfolgen, um neue Förderrichtlinien zu ent-
wickeln und vorzuschlagen.
Die Informationen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
8.  Verschiedenes
8.1.  Termine Veranstaltungen
Herzliche Einladung ergeht an die Gemeinde-
räte und Gemeinderätinnen zu folgenden Ver-
anstaltungen:
• Sommerfest der Imkerfreunde  
 am Sonntag, 09.07.2023 
• 120-jähriges Jubiläum des Gesangvereines
 Edelweiss mit Pop on de Besch  
 am Samstag, 22.07.2023
Die Informationen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
8.2.  JaS-Stelle besetzt ab 01.09.2023
Erfreulicherweise kann die JaS-Stelle an der 
Grund- und Mittelschule zum 01.09.2023 mit 
einer Fachkraft besetzt werden. 
Die Informationen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Ende der Sitzung 21:10 Uhr
Rüdiger Stenger,     Judith Ringel, 
1. Bürgermeister    Schriftführer/in
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Öffnungszeiten der Postfiliale 
Heimbuchenthal
Tel 0174 697 40 86
Montag  08:30 – 10:30 Uhr
Donnerstag 15:00 – 17:00 Uhr
Sa mstag  08:30 – 10:30 Uhr

TSV Heimbuchenthal 1930 e.V.
Ergebnisse - Vorbereitung:  
TSV Heimbuchenthal – TUS Leider 0 : 2
TSV Heimbuchenthal –
Eintracht Leidersb.  1 : 1
Torschütze: Niklas Beck
Vorschau:
TSV Heimbuchenthal – Elsava Elsenfeld
Mittwoch: 19.07.2023, Beginn 19:00 Uhr
TSV Heimbuchenthal – TSV Homburg
Samstag: 22.07.2023, Beginn 16:00 Uhr
Der Start unserer 1. Mannschaft in die Ver-
bandsrunde 2023/2024 – Bezirksliga Unter-
franken-West – ist am Samstag, den 29.07.23 
in Heimbuchenthal, Beginn 16 Uhr.
TSV Heimbuchenthal I – DJK Hain
Die Vorstandschaft

Tennisclub Heimbuchenthal
Ergebnisse der letzten Spiele
Bambini 12
TC Heimbuchenthal –
TC Schwarz-Gold Erlenbach      4:2
Damen
TC Schwarz-Gold Erlenbach –
TC Heimbuchenthal    3:3
Herren 40
TC Heimbuchenthal –
TSG Waldbüttelbrunn           5:4
Herren 65
SG Dittelbrunn – TC Heimbuchenthal   4:2
Vorschau auf die kommenden Spiele
Freitag, 21.07.2023, 15:00 Uhr, Knaben 15
Tennisklub Kahl – TC Heimbuchenthal
Samstag, 22.07.2023, 14:00 Uhr, Damen 40
TC Heimbuchenthal – 
TC Rot-Weiß Gerolzhofen
Herren 30
TC Karlstein II – TC Heimbuchenthal
Sonntag, 23.07.2023, 9:00 Uhr, Herren
TSC Heuchelhof Würzburg II –
TC Heimbuchenthal
Sonntag, 23.07.2023, 10:00 Uhr, Knaben 15
TC Heimbuchenthal –
TC Schweinheim Aschaffenb.



39. Tennis Ortsmeisterschaft
Vom 18. - 29.07.23 finden die Spiele zur Orts- 
meisterschaft auf unserer Anlage statt. 9 Mann- 
schaften kämpfen um den Titel. Zusätzlich fin-
det auch ein Laienturnier mit 6 Doppeln statt. 
Die Spieltage sind Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag ab 18 Uhr. Wir freuen uns auf 
spannende Spiele und zahlreiche Zuschauer. 
Während dieser Zeit gibt es wieder viele Le-
ckereien zur Stärkung. Am Samstag, 29.07.23 
finden die Finalspiele und am Abend unser 
Bergfest mit Siegerehrung statt.

BRK Bereitschaft 
Heimbuchenthal
Blutspenden am 21. Juli 23 um 17.00 Uhr in 
HeimbuchenthalSchule Bergstraße.16
Achtung: Im Heimbuchenthaler Kalender ist 
der 28. eingetragen. Termin wurde um 1 Wo-
che auf den 21. Juli vorverlegt.
Liebe Blutspender bitte kommt zahlreich zu 
diesem Termin und bringt möglichst auch Erst-
spender mit.
Wir können das Angebot von Blutspendetermi-
nen in Heimbuchenthal nur halten, wenn min-
destens 100 Menschen zum Termin kommen.
Nutzen Sie das Angebot mit Terminreservie-
rung, um die Wartezeit zu verkürzen. Selbst-
verständlich ist es auch möglich ohne Termin-
reservierung zum Blutspenden zu kommen.
Die Mitglieder der Bereitschaft Heimbuch-
enthal freuen sich auf Euch und verwöhnen 
Euch gerne mit einem Vesper. (Heisse Wurst, 
Käsebrötchen, Kaffee und Tee) bei netten Ge-
sprächen. Also bis dann, am Freitag den 21. 
Juli, ab 17.00 Uhr.
Die Rotkreuzhelfer treffen sich um 15.45 Uhr 
an der Rotkreuzgarage.

Gesangverein Edelweiss  
Heimbuchenthal e.V.
Liebe Heimbuchenthalerinnen
und Heimbuchenthaler,
zu unserer Veranstaltung Pop on de Besch 
am Samstag, 22. Juli, um 19.30 Uhr laden wir 
Sie und euch hiermit herzlich ein. Neben unse-
rem Chor singen sieben weitere Gruppen:
- Cara Musica Weibersbrunn,
- Chorgemeinschaft Mömlingen-Obernburg, 
- Concordia Straßbessenbach,
- Gesangverein Schollbrunn,
- Sängerbund Ebersbach,
- Cantabile Bürgstadt und
- WeiberG‘schrey Obernburg.
Natürlich ist unsere Beschbar mit sommerli-
chen Cocktails bestückt und unsere Küche 
zaubert wieder Köstlichkeiten. Auf der Spei-
sekarte stehen heuer: Currywursttopf mit 
Brötchen, Krauti, Laugen-Frischkäse-Stange, 
Tomaten-Gazpacho (vegan) und Gurken-Gaz-
pacho. Der Eintritt ist frei.

Liebe Sängerinnen und Sänger,
wir treffen uns am Freitag um 17 Uhr und am 
Samstag um 10 Uhr zum Aufbau am Mu-
sikpavillon. Die Küchenhelfer treffen sich 
dann um 16 Uhr, alle anderen um 17 Uhr, um 
neue Fotos für unsere Homepage zu machen. 
Dresscode ist schwarz, weiß und rot. 
Um 18 Uhr singen wir uns ein und um 19.30 
Uhr geht die Veranstaltung offiziell los.
Abbau ist am Sonntag um 10 Uhr.
Am Montag, 24. Juli machen wir um 19.30 Uhr 
eine Kurzprobe und danach gibt es unseren 
Sommer-Abschluss. 
Am Donnerstag, 27. Juli, sind wir von der Kir-
che zum Helferfest eingeladen. Dafür treffen 
wir uns um 18.30 Uhr zum Gottesdienst und 
anschließendem Beisammensein. Danach ge-
hen wir in die Sommerpause.
Weiter gehen unsere Proben am Montag, den 
11. September, und dann steht mit dem Feder-
weißer- und Zwiebelkuchenabend auch schon 
unsere nächste Veranstaltung vor der Tür.
Beste Grüße, Veronika Schreck

Carneval Club Heimbuchenthal 
1967 e.V.
Vereinsfoto
Am Sonntag, 23.07.2023 treffen wir uns um 
10:30 Uhr an der CCH-Halle für ein großes 
Vereinsfoto. Alle Mitglieder, die Zeit und Lust 
haben, sind herzlich eingeladen. Für alle die 
keine Uniform mehr haben, gilt als Kleiderord-
nung schwarze Hose und weißes Hemd bzw. 
Bluse. Alle Uniform Besitzer selbstverständlich 
in Uniform. Wir freuen uns auf Euch. 
Die Vorstandschaft

Imkerfreunde  
Mespelbrunn-Heimbuchenthal e.V.
Liebe Imkerfreunde, liebe Bienenfreunde, 
liebe Naturfreunde,
zuerst danken wir allen Besuchern unse-
res kleinen Sommerfestes! Trotz der heißen 
Temperaturen habt ihr es euch nicht nehmen 
lassen, uns Imkerfreunden eure Anerkennung 
zu zeigen und damit den Einsatz aller helfen-
den Hände belohnt. Ganz großen Dank allen, 
die bei uns waren, ob Gast oder Imkerfreund 
im Einsatz! Viele Gäste waren interessiert und 
zeigten sich überrascht von unserer Arbeit, 
von der Ausbildung und vom neuen Lehrbie-
nenstand samt unseren friedliebenden Bie-
nenvölkern dort. Natürlich freut es uns ganz 
besonders, wenn wir auch in den kommenden 
Jahren immer wieder Jungimker*innen schulen 
dürfen, damit der Fortbestand dieses faszinie-
renden Hobbies gesichert bleibt.
Sex und Delikatessen
Die Männer, auch Drohnen genannt, haben 
im Bienenvolk erstmal ein lockeres Leben. Sie 
haben nicht wirklich groß was zu tun und dür-
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fen überall naschen. Sie leben und werden ge-
duldet mehr oder weniger aus einem einzigen 
Grund: sie sollen im besten Falle ihre Gene 
weitergeben und eine Königin begatten. Ha-
ben sie ihre Schuldigkeit getan, ist Schluss mit 
lustig. Auf dem Hochzeitsflug hat die Bienenkö-
nigin den einzigen Sex ihres Lebens, allerdings 
ohne viel Pause und mit vielen Partnern hin-
tereinander, wobei die zum Zuge kommenden 
Herren ihr Leben lassen. Gibt es keine jungen 
Königinnen mehr, die besamt werden müssen, 
werden auch keine Drohnen mehr gebraucht. 
„Und bist du nicht willig, so brauch‘ ich Gewalt“, 
denkt sich manche Arbeiterbiene, zerrt die Mit-
esser aus dem Stock und die Drohnenschlacht 
beginnt. Es handelt sich im Prinzip um die Ver-
treibung aus dem Paradies, die aktuell vor den 
Bienenbeuten sehr gut zu beobachten ist.
Superorganismus
Der Bienenstaat als Gesamtheit wird gerne 
auch als Bien bezeichnet. Ein Organismus – 
oder eine Einheit, die nur als Ganzes funktio-
niert. Es geht nicht um die Selbstverwirklichung 
von Maja oder ein schönes Leben zusammen 
mit Willi. Es geht immer um das Wohl aller. Und 
letztendlich einzig und allein darum, das Über-
leben der nächsten Generation zu sichern und 
dafür, ohne Murren und Knurren, jegliche Ein-
schränkungen in Kauf zu nehmen. Wir können 
also durchaus von einem Bienenstaat lernen.
Sommerpause
In den nächsten zwei Wochen werden die 
Imker*innen den letzten Honig ernten, sofern 
nochmals genug eingetragen werden konnte. 
Dann wird in unserer Region endgültig abge-
schleudert und das verbliebene Bienenvolk 
könnte sich auf eine etwas ruhigere Pha-
se freuen. Doch ab der Sommersonnwende 
nimmt die Zahl der Bienen im Volk bereits 
kontinuierlich ab. Die Arbeitsbienen sind nach 
etwa 4 - 5 Wochen verbraucht und müde. Nun 
werden die Winterbienen geboren, die etwa 
6 - 7 Monate leben können und das Volk sicher 
über den Winter bringen müssen. Waren es in 
der Hochphase ab Ende Mai mitunter bis zu 
50.000 Bienen pro Volk, werden es in der Win-
tertraube im Dezember nur noch 10.000 bis 
15.000 Bienen sein, die sich gegenseitig -und 
besonders ihre Königin- wärmen und nach der 
Wintersonnwende langsam mit dem Aufbau 
der der nächsten Bienengeneration beginnen.
Mit summenden Grüßen,
Rainer Brand
Monatliches Treffen
Regelmäßig jeden ersten Montag im Monat ab 
18:00 Uhr im Vereinsheim (im Kurpark) – Das 
nächste monatliche Treffen ist also wieder am 
7. August 2023.
Termine
Sa., 22. Juli: Ab 16:00 Jungimker-Ausbildung

Regionaler Honig in Spitzenqualität
Aktuell liest man Presseberichte zu gepansch-
tem Honig – auch deshalb ist es für uns Imker 
so wichtig, sich mit Wort und Tat davon abzu-
setzen und unseren heimischen Honig mit gro-
ßer Achtung vor den Bienenvölkern in Spitzen-
qualität herzustellen.
Ansprechpartner im Verein:
Rainer Brand, 1. Vorstand, Tel. 5372,
E-Mail: imkerfreunde@rainerbrand.de
Helmut Antosz, 2. Vorstand, Tel. 1467,
E-Mail: helmut-antosz@t-online.de
Volker Schellin, Bienenwart, Tel. 0170 5423229,
E-Mail: volker.schellin@web.de,
Günther Wurpts, Schriftführer, Tel. 5242,
E-Mail: guenther@gwurpts.de

Katholisch Öffentliche Bücherei
Rückblick – Tag der offenen Tür
Schön war es, dass so viele Besucher zu uns 
in die Bücherei gekommen sind. Gleich 3 neue 
Leser konnten wir erfassen. Der Bücherfloh-
markt bot ein vielfältiges Angebot und die Gäs-
te deckten sich reichlich mit Lesestoff ein. Wer 
am Sonntag keine Zeit hatte und noch für den 
Urlaub Bücher sucht, darf gerne noch während 
unserer Öffnungszeiten vorbeikommen.
Unsere neue Reihe – Töchter der Insel von 
Anna Jacobs
In der Ferne die Hoffnung
Irland, 1859. Keara Michaels will ihre Mutter 
und kleinen Schwestern nicht mit dem gewalt-
tätigen Vater in Irland zurücklassen. Doch das 
Schicksal verschlägt sie nach Australien: allein, 
vollkommen mittellos und mit einem Kind unter 
ihrem Herzen. Auch Mark Gibson ist nach Aus-
tralien ausgewandert, er lernt die schwangere 
Keara kennen und stellt sie in seinem Land-
gasthof ein.
In der Weite das Glück
Irland, 1863. Die Waisenmädchen Ismay und 
Mara werden gegen ihren Willen von den 
Behörden nach Australien geschickt. Der Ab-
schied von der Heimat ist furchtbar, und in 
der Fremde wartet eine weitere böse Überra-
schung: Bei ihrer Ankunft in Melbourne werden 
die Schwestern voneinander getrennt. Wäh-
rend Ismay gezwungen wird, als Dienstmäd-
chen auf dem Land zu arbeiten, bleibt Mara 
in der Obhut der katholischen Mission. Als die 
älteste Schwester Keara vom Schicksal ihrer 
Schwestern hört, macht sie sich auf die Suche.
Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 
822 69 32 während der Öffnungszeiten mitt-
wochs von 16.30 - 19.00 Uhr und sonntags von 
10.00 - 12.00 Uhr. Oder Sie schicken eine E-
Mail an koebheimbuchenthal@gmx.de, wenn 
Sie Fragen haben oder Ihre ausgeliehenen 
Medien verlängern wollen. Nutzen Sie auch 
gerne unseren Online-Katalog unter:
www.bibkat.de/Heimbuchenthal.
Das Büchereiteam
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Gemeinde 
   Mespelbrunn

AMtlicher teil

Gemeinde Mespelbrunn    Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn 
 
 

Bekanntmachung 
über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten 

für die Wahl des ersten Bürgermeisters 
am Sonntag, 08.10.2023 

 
1. Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften benötigen, können sich die 

Wahlberechtigten ab dem Tag nach der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spätestens 
bis Montag, 28.08.2023 (41. Tag vor dem Wahltag), 12 Uhr, mit Familienname, Vorname und 
Anschrift in eine Unterstützungsliste eintragen. 

 
2. Es bestehen folgende Eintragsmöglichkeiten: 

Nr. des 
Eintragungsraums 

Anschrift des 
Eintragungsraums 

Eintragungszeiten barrierefrei 
ja/nein 

1 Bürgerbüro der 
Verwaltungsgemeinschaft 
Mespelbrunn, 
Hauptstraße 81, 
63872 Heimbuchenthal 

montags bis mittwochs von 8:00 
bis 16:00 Uhr, donnerstags von 
8:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 
18:00 Uhr, freitags von 8:00 bis 
12:00 Uhr, 
 
am Donnerstag, den 24.08.2023 
bis 20:00 Uhr, 
 
am Samstag, den 26.08.2023 von 
10:00 bis 12:00 Uhr 

ja 

 
3. Wenn mehrere Eintragungsräume eingerichtet sind, können sich die Wahlberechtigten in 

jedem Eintragungsraum in der Gemeinde oder am Sitz der Verwaltungsgemeinschaft 
eintragen. 

 
4. Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaubhaft macht, wegen Krankheit 

oder körperlicher Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der 
Lage zu sein, einen Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Auf dem Eintragungsschein ist an Eides statt zu versichern, 
dass diese Voraussetzungen für die Erteilung vorliegen. Die Eintragung kann in diesem Fall 
dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre 
Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 
Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen. Der Eintragungsschein ist bei der 
Eintragung abzugeben. Eintragungsscheine können schriftlich oder mündlich (nicht 
telefonisch) bei der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft beantragt werden. Die 
Eintragung kann nicht brieflich erklärt werden. 

 
5. Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren Personalausweis, ausländische 

Unionsbürgerinnen/Unionsbürger ihren Identitätsausweis, oder ihren Reisepass vorlegen. 
 
21.07.2023 
    (Siegel) 
gez. 
Masur, Wahlleiterin 

 



Bekanntmachung  
über die Aufforderung  
zur Einreichung von  

Wahlvorschlägen für die Wahl  
des ersten Bürgermeisters

Die Wahlleiterin der Gemeinde Mespelbrunn
Bekanntmachung

über die Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen

für die Wahl des ersten Bürgermeisters
in der Gemeinde Mespelbrunn, Landkreis 
Aschaffenburg, am Sonntag, 08.10.2023
1.  Durchzuführende Wahl
Am Sonntag, den 08.10.2023 findet die Wahl 
des berufsmäßigen ersten Bürgermeisters  
statt. 
2.  Wahlvorschlagsträger
Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und 
von Wählergruppen (Wahlvorschlagsträgern) 
eingereicht werden. Der Begriff der politischen 
Partei richtet sich nach dem Gesetz über die 
politischen Parteien (Parteiengesetz). Wäh-
lergruppen sind alle sonstigen Vereinigungen 
oder Gruppen natürlicher Personen, deren Ziel 
es ist, sich an Gemeindewahlen zu beteiligen.
Parteien und Wählergruppen, die verboten 
sind, können keine Wahlvorschläge einreichen.
3.   Aufforderung zur Einreichung von Wahl-

vorschlägen
3.1   Die Wahlvorschlagsträger werden zur 

Einreichung von Wahlvorschlägen auf-
gefordert. Die Wahlvorschläge können 
ab Erlass dieser Bekanntmachung, je-
doch spätestens am Donnerstag, den 
17.08.2023, 18.00 Uhr der Wahlleiterin 
zugesandt oder während der allgemeinen 
Dienststunden im Dienstgebäude der Ver-
waltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zim-
mer Nr. 3 oder 9, Hauptstraße 81, 63872 
Heimbuchenthal, übergeben werden. 
Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen 
Wahlvorschlag einreichen.

3.2   Werden mehrere gültige Wahlvorschläge 
eingereicht, findet die Wahl des ersten  
Bürgermeisters nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl mit Bindung an die sich 
bewerbenden Personen statt.

3.3   Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvor-
schlag eingereicht, findet die Wahl  des 
ersten Bürgermeisters nach den Grund-
sätzen der Mehrheitswahl ohne Bindung 
an sich bewerbende Personen statt.

4  Wählbarkeit zum ersten Bürgermeister
4.1   Für das Amt des ersten Bürgermeisters ist 

jede Person wählbar, die am Wahltag:
   - Deutsche/r im Sinn des Art. 116 Abs. 1
      des Grundgesetzes ist;
   - das 18. Lebensjahr vollendet hat;
   -  Für die Wahl zum berufsmäßigen ersten 

Bürgermeister kann auch eine Person 
gewählt werden, die weder eine Woh-

nung noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt in der Gemeinde hat.

4.2   Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist 
eine Person, die nach Art. 39 Abs. 2 GL-
KrWG nicht wählbar ist. Zum berufsmäßi-
gen ersten Bürgermeister kann außerdem 
nicht gewählt werden, wer am Tag des 
Beginns der Amtszeit das 65. Lebensjahr 
vollendet hat.

5.  Aufstellungsversammlung
5.1   Alle sich bewerbenden Personen werden 

von einer Partei oder einer Wählergruppe 
in einer Versammlung aufgestellt, die zu 
diesem Zweck für den gesamten Wahl-
kreis einzuberufen ist.

   Diese Aufstellungsversammlung ist
   -  eine Versammlung der Anhänger einer 

Partei oder Wählergruppe,
   -  eine besondere Versammlung von Dele-

gierten, die von Mitgliedern einer Partei 
oder Wählergruppe für die bevorstehen-
de Aufstellung sich bewerbender Perso-
nen gewählt wurden oder

   -  eine allgemeine Delegiertenversamm-
lung, die nach der Satzung einer Partei 
oder einer Wählergruppe allgemein für 
bevorstehende Wahlen bestellt wurde.

    Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemei-
nen Delegiertenversammlung darf nicht 
früher als zwei Jahre vor dem Monat, in 
dem der Wahltag liegt, von den Mitglie-
dern einer Partei oder einer Wählergruppe 
gewählt worden sein, die im Zeitpunkt der 
Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahl-
berechtigt waren.

    Die Teilnehmer der Aufstellungsversamm-
lung müssen im Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts im Wahlkreis wahlberechtigt 
sein. Die Aufstellungsversammlung darf 
nicht früher als 15 Monate vor dem Monat 
stattfinden, in dem der Wahltag liegt.

    Die sich bewerbenden Personen werden 
in geheimer Abstimmung gewählt. Jede 
an der Aufstellungsversammlung teilnah-
meberechtigte und anwesende Person ist 
hierbei vorschlagsberechtigt. Den sich für 
die Aufstellung bewerbenden Personen ist 
Gelegenheit zu geben, sich und ihr Pro-
gramm der Versammlung in angemesse-
ner Zeit vorzustellen. 

5.2   Ersatzleute, die für den Fall des Ausschei-
dens einer sich bewerbenden Person in 
den Wahlvorschlag nachrücken, sind in 
gleicher Weise wie sich bewerbende Per-
sonen aufzustellen.

5.3   Mehrere Wahlvorschlagsträger können 
gemeinsame Wahlvorschläge einreichen. 
Gemeinsame Wahlvorschläge sind in ei-
ner gemeinsamen Versammlung aufzu-
stellen (siehe auch Nr. 5.4).  Die Einzelhei-
ten vereinbaren die Wahlvorschlagsträger.

5.4   Besonderheiten bei der Wahl des ersten 
Bürgermeisters:

    Soll eine Person von mehreren Wahlvor-
schlagsträgern als sich gemeinsam be-
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werbende Person aufgestellt werden, sind 
folgende Verfahrensarten möglich:

5.4.1   Die sich bewerbende Person wird in 
einer gemeinsamen Aufstellungsver-
sammlung der Parteien und der Wähler-
gruppen aufgestellt, die einen gemein-
samen Wahlvorschlag einreichen.

5.4.2   Die Parteien und die Wählergruppen 
stellen eine sich bewerbende Person 
in getrennten Versammlungen auf und 
reichen getrennte Wahlvorschläge ein. 
Eine von mehreren Versammlungen auf-
gestellte Person muss gegenüber der 
Wahlleiterin schriftlich erklären, ob sie 
als sich gemeinsam bewerbende Person 
auftreten will oder, falls diese Möglichkeit 
beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf 
allen Wahlvorschlägen bewerben will.

6.  Niederschrift über die Versammlung
6.1   Über die Aufstellungsversammlung ist eine 

Niederschrift zu fertigen. Aus der Nieder-
schrift muss ersichtlich sein:

   -  die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstel-
lungsversammlung,

   -  Ort und Zeit der Aufstellungsversamm-
lung,

   -  die Zahl der teilnehmenden Personen,
   -  bei einer allgemeinen Delegierten-

versammlung die Erklärung, dass die 
Mehrheit der Delegierten nicht früher als 
zwei Jahre vor dem Monat, in dem der 
Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer 
Partei oder einer Wählergruppe gewählt 
worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der 
Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt 
waren,

   -  der Verlauf der Aufstellungsversamm-
lung,

   -  das Wahlverfahren, nach dem die sich 
bewerbenden Personen gewählt wurden,

   -  die Ergebnisse der Wahl der sich bewer-
benden Personen,

   -  auf welche Weise ausgeschiedene sich 
bewerbende Personen ersetzt werden, 
sofern die Aufstellungsversammlung Er-
satzleute aufgestellt hat.

6.2   Die Niederschrift ist von der die Aufstel-
lungsversammlung leitenden Person und 
zwei Wahlberechtigten, die an der Ver-
sammlung teilgenommen haben, zu unter-
schreiben. Jede wahlberechtigte Person 
darf nur eine Niederschrift unterzeichnen. 
Auch sich bewerbende Personen dürfen 
die Niederschrift unterzeichnen, wenn sie 
an der Versammlung teilgenommen ha-
ben.

6.3   Der Niederschrift muss eine Anwesen-
heitsliste beigefügt sein, in die sich die-
jenigen Wahlberechtigten mit Namen, 
Anschrift und Unterschrift eingetragen ha-
ben, die an der Versammlung teilgenom-
men haben.

6.4   Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste 
ist dem Wahlvorschlag beizulegen.

7.  Inhalt der Wahlvorschläge
7.1   Sich bewerbende Personen dürfen bei 

Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am 
selben Tag stattfinden, nur in einem Wahl-
kreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei 
einer Wahl nur in einem Wahlvorschlag 
benannt werden. Bei der Wahl des ersten 
Bürgermeisters darf jeder Wahlvorschlag 
nur eine sich bewerbende Person enthal-
ten.

7.2   Jeder Wahlvorschlag muss den Namen 
der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen. Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen die Namen sämtlicher 
daran beteiligter Parteien oder Wähler-
gruppen tragen. Kurzbezeichnungen, bei 
denen der Name der Partei oder der Wäh-
lergruppe nur durch eine Buchstabenfolge 
oder in anderer Weise ausgedrückt wird, 
reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort 
ist eine weitere Bezeichnung beizufügen, 
wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist.

    Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort 
eingereicht, gilt der Name des Wahlvor-
schlagsträgers als Kennwort, bei einem 
gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die 
Namen sämtlicher daran beteiligter Par-
teien oder Wählergruppen in der im Wahl-
vorschlag genannten Reihenfolge als 
Kennwort. Enthalten gemeinsame, aber 
getrennt eingereichte Wahlvorschläge zur 
Wahl des ersten Bürgermeisters kein oder 
kein gemeinsames Kennwort, gelten die 
Kennworte der Wahlvorschläge in alpha-
betischer Reihenfolge als gemeinsames 
Kennwort.

7.3   Organisierte Wählergruppen haben einen 
Nachweis über die Organisation vorzule-
gen, wenn sie als organisiert behandelt 
werden sollen.

7.4   Jeder Wahlvorschlag soll eine Beauf-
tragte/einen Beauftragten und ihre/sei-
ne Stellvertretung bezeichnen, die in der 
Gemeinde wahlberechtigt sein müssen. 
Fehlt diese Bezeichnung, gilt die erste 
Unterzeichnerin/der erste Unterzeichner 
als Beauftragte/r, die/der zweite als ihre/
seine Stellvertretung. Die/Der Beauftrag-
te ist berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die 
Erklärung der/des Beauftragten.

7.5   Jeder Wahlvorschlag muss die Angaben 
der sich bewerbenden Personen entspre-
chend der Niederschrift über die Aufstel-
lungsversammlung mit Familienname, 
Vorname, Tag der Geburt, Geschlecht, 
Beruf oder Stand und Anschrift enthalten.

7.6   Angegeben werden können kommunale 
Ehrenämter und im Grundgesetz und in 
der Verfassung vorgesehene Ämter, falls 
diese in den Stimmzettel aufgenommen 
werden sollen. Es sind dies insbesonde-
re: Ehrenamtlicher erster, zweiter oder 
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dritter Bürgermeister, Gemeinderatsmit-
glied, stellvertretender Landrat, Kreisrat, 
Bezirkstagspräsident, stellvertretender 
Bezirkstagspräsident, Bezirksrat, Mitglied 
des Europäischen Parlaments, des Bun-
destags, des Landtags. 

7.7   Die sich bewerbende Person muss erklä-
ren, dass sie der Aufnahme ihres Namens 
in den Wahlvorschlag zustimmt und dass 
sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, 
die am selben Tag stattfinden, nur in ei-
nem Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine 
mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die 
sich bewerbende Person dem Wahlleiter 
nach Aufforderung mitzuteilen, welche Be-
werbung gelten soll. Unterlässt sie diese 
Mitteilung oder widersprechen sich die 
Mitteilungen, sind die Bewerbungen für 
ungültig zu erklären.

    Die sich bewerbende Person muss außer-
dem erklären, dass sie nicht von der Wähl-
barkeit ausgeschlossen ist.

7.8   Ein Wahlvorschlag zur Wahl eines be-
rufsmäßigen ersten Bürgermeisters muss 
ferner, wenn die sich bewerbende Person 
ihre Wohnung oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt nicht im Wahlkreis hat, eine 
Bescheinigung der Gemeinde, in der die 
sich bewerbende Person ihre Wohnung, 
die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, 
oder ohne eine Wohnung zu haben ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre 
Wählbarkeit enthalten.

   Das Gleiche gilt für Ersatzleute.
7.9   Ein Wahlvorschlag zur Wahl des ersten 

Bürgermeisters muss, wenn sich die Per-
son nicht in der Gemeinde bewerben will, 
in der sie ihre alleinige Wohnung oder ihre 
Hauptwohnung hat, eine Bescheinigung 
dieser Gemeinde, bei Personen ohne 
Wohnung der letzten Wohnsitzgemeinde, 
enthalten, dass sie nicht von der Wähl-
barkeit ausgeschlossen ist. Die Gemeinde 
darf diese Bescheinigung nur einmal aus-
stellen.

   Das Gleiche gilt für Ersatzleute.
8.  Unterzeichnung der Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlbe-
rechtigten unterschrieben sein, die am Mon-
tag, 28.08.2023 (41. Tag vor dem Wahltag) 
wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung durch 
sich bewerbende Personen oder Ersatzleute 
eines Wahlvorschlags ist unzulässig. Die Un-
terschriften auf dem Wahlvorschlag müssen 
eigenhändig geleistet werden. Die Unterzeich-
ner/innen müssen Familienname, Vorname 
und Anschrift angeben und in der Gemeinde 
wahlberechtigt sein. Jeder Wahlberechtigte 
darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. 
Die Zurückziehung einzelner Unterschriften, 
der Verlust des Wahlrechts oder der Tod der 
Unterzeichner/innen des Wahlvorschlags be-
rührt die Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht.

9.  Unterstützungslisten für Wahlvorschläge
9.1   Wahlvorschläge von neuen Wahlvor-

schlagsträgern müssen nicht nur von zehn 
Wahlberechtigten unterschrieben werden, 
sondern zusätzlich von mindestens 60 
Wahlberechtigten durch Unterschrift in 
Listen, die bei der Gemeinde oder bei der 
Verwaltungsgemeinschaft aufliegen, un-
terstützt werden. Neue Wahlvorschlags-
träger sind Parteien und Wählergruppen, 
die im Gemeinderat seit dessen letzter 
Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahl-
vorschlags ununterbrochen bis zum 90. 
Tag vor dem Wahltag, 10.07.2023, vertre-
ten waren; sie benötigen allerdings dann 
keine zusätzlichen Unterstützungsunter-
schriften, wenn sie bei der letzten Land-
tagswahl oder bei der letzten Europawahl 
mindestens fünf v.H. der im Land insge-
samt abgegebenen gültigen Stimmen oder 
bei der letzten Bundestagswahl mindes-
tens fünf v.H. der im Land abgegebenen 
gültigen Zweitstimmen erhalten haben. 
Maßgeblich sind die von der Landeswahl-
leitung früher als drei Monate vor dem 
Wahltag bekannt gemachten Ergebnisse.

    Alte Wahlvorschlagsträger bei der Wahl 
des ersten Bürgermeisters ist auch der-
jenige Wahlvorschlagsträger, der – ohne 
im Gemeinderat vertreten gewesen zu 
sein – aufgrund eines eigenen Wahlvor-
schlags ununterbrochen bis zum 90. Tag 
vor dem Wahltag, 10.07.2023, den bisheri-
gen Amtsträger gestellt hat (Art. 45 Abs. 1 
i.V.m. Art. 24 Abs. 1 Satz 4 GLKrWG).

    Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunter-
schriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger in ihrer Gesamtheit im Gemeinde-
rat/Stadtrat seit dessen letzter Wahl auf 
Grund des gleichen gemeinsamen Wahl-
vorschlags bis zum 90. Tag vor dem Wahl-
tag, 10.07.2023, vertreten waren oder 
wenn mindestens einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften benötigt.

9.2   In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht 
eintragen:

   -  die in einem Wahlvorschlag aufgeführten 
sich bewerbenden Personen und Ersatz-
leute,

   -  Wahlberechtigte, die sich in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben,

   -  Wahlberechtigte, die einen Wahlvor-
schlag unterzeichnet haben.

9.3   Während der Eintragungszeiten ist in dem 
Gebäude, in dem sich der Eintragungs-
raum befindet, sowie unmittelbar vor dem 
Zugang zu dem Gebäude jede Behinde-
rung oder erhebliche Belästigung der sich 
Eintragenden verboten.

9.4   Die Zurücknahme gültiger Unterschriften 
ist wirkungslos.

9.5   Die Einzelheiten über die Eintragungsfris-
ten, die Eintragungsräume, die Öffnungs-
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zeiten und die Ausstellung von Eintra-
gungsscheinen an kranke und körperlich 
behinderte Personen werden von der Ge-
meinde gesondert bekannt gemacht.

10.  Zurücknahme von Wahlvorschlägen
Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Gan-
zen ist nur bis zum Donnerstag, 17.08.2023, 
18.00 Uhr (52. Tag vor dem Wahltag) zulässig.
Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen 
im Ganzen beschließen die Wahlvorschlags-
träger in gleicher Weise wie über die Aufstel-
lung der Wahlvorschläge. Die/Der Beauftragte 
kann durch die Aufstellungsversammlung ver-
pflichtet werden, unter bestimmten Vorausset-
zungen den Wahlvorschlag zurückzunehmen.
21.07.2023
    (Siegel)
gez.
Masur, Wahlleiterin.

Auszüge aus dem vorläufigen 
Protokoll

der öffentlichen Sitzung des Gemeindera-
tes Mespelbrunn vom Mittwoch, 12.07.2023 

um 20:00 Uhr im Haus des Gastes,  
Nebenraum, Hauptstr. 164, Mespelbrunn

1.  Begrüßung und Protokollanerkennung
Einstimmig (12 : 0 Stimmen) wird das Pro-
tokoll der letzten öffentlichen Sitzung bei 
Enthaltung der in der letzten Sitzung nicht 
anwesenden Gemeinderäte anerkannt. 
2.   Grundschule Mespelbrunn – Vorstellung 

des Ganzjahresprojektes „Stromdetekti-
ve“. Gäste: Rektorin und Schüler der GS 
Mespelbrunn

Zu diesem Punkt begrüßt die Bürgermeisterin 
nochmals die Schüler und Rektorin Anja Förs-
ter der Grundschule Mespelbrunn. Die Grund-
schule hat sich für den Bürgerenergiepreis 
Unterfranken mit dem Thema Stromsparen 
beworben. 
Da die Grundschule ein Anwärter für einen 
Preis ist, war auch TV Mainfranken vor Ort, 
um die Vorstellung des Projektes der Schule 
zu filmen.
Die Bürgermeisterin bittet Anja Förster mit den 
Schülern nach vorne, um ihr Projekt vorzustel-
len. 
Die Rektorin hat eine Präsentation vorbereitet 
und stellt das Projekt vor. 
Angesichts der rasant gestiegenen Stromprei-
se und der Klimakrise haben sich die Rekto-
rin, die Lehrkräfte und die Schülerinnen und 
Schüler Gedanken gemacht, ob und wie sich in 
der Schule der Stromverbrauch von ca. 15.000 
kWh pro Jahr reduzieren lässt. Daraus ent-
stand das Projekt Stromdetektive. 
Mit Hilfe einer Präsentation schildern die rund 
20 Schülerinnen und Schüler ihr Projekt. In je-
der Klasse wurde zwei Stromdetektive ernannt, 
die dafür sorgen, dass Strom gespart wird. 

Die Stromdetektive haben zusammen mit der 
Rektorin, Lehrkräften und dem an der Schule 
tätigen Bundesfreiwilligendienstleistenden vie-
le Maßnahmen ergriffen, um Strom zu sparen. 
So wurde darauf geachtet, dass in leeren Zim-
mern das Licht ausgeschaltet wird, es wurden 
Zeitschaltuhren installiert und die strombetrie-
benen Wasserboiler in den Toiletten deakti-
viert. Auch bei den digitalen Tafeln wurden da-
rauf geachtet, dass sie nur dann aktiviert sind, 
wenn Unterricht stattfindet. Es wurde darauf 
geachtet, dass anstelle von Stand-by-Betrieb 
die Geräte tatsächlich ausgeschaltet waren, 
und das besonders in den Ferien. Anhand ei-
ner Wochenbilanz über das bisherige Schul-
jahr hat die Schule in neun Monaten 672,04 
Euro an Stromkosten eingespart. Hochgerech-
net auf das komplette Schuljahr kann mit ei-
ner Summe von 1.000 Euro an eingesparten 
Stromkosten gerechnet werden.
Die Rektorin bedankt sich bei der Bürger-
meisterin für die Unterstützung und bringt die 
Hoffnung zum Ausdruck, dass mit der PV-
Anlage auf dem Schuldach noch mehr Strom 
eingespart werden könne. Weiter überreicht 
die Rektorin der Bürgermeisterin ein „Stromi“- 
Maskottchen als Dank.
Zum Abschluss rappt die Schule ein selbstge-
dichtetes Lied zum Thema Strom und Strom-
einsparung.
Die Bürgermeisterin bedankt sich bei allen 
anwesenden Schülern und Lehrern für ihr En-
gagement. Die Bürgermeisterin stellt eine Be-
lohnung für die Schule in Aussicht. Sie bittet 
die Kinder und die Rektorin, sich Gedanken zu 
machen und einen Wunsch zu äußern – sol-
ches Engagement soll belohnt werden, und 
mit einem Teil des eingesparten Geldes könne 
man sicher etwas Schönes anschaffen.   
Ernst Bilz würdigt in seiner Eigenschaft als 
Gemeinderat und 1. Vorsitzender der Was-
serwacht Mespelbrunn das Engagement 
der Schülerinnen und Schüler ebenfalls. Die 
Wasserwacht Mespelbrunn spendet für jede 
Schülerin und jeden Schüler ein Erste-Hilfe-
Päckchen. 
Unter Applaus wird die Grundschule Mespel-
brunn verabschiedet.
3.   Zukünftige Bewirtschaftung des Ge-

meindewaldes Mespelbrunn. Gäste: 
Forstoberrat Sebastian Spatz und Forst-
amtmann Elmar Freudenberger

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt die 
Bürgermeisterin Forstoberrat Sebastian Spatz 
und Forstamtmann Elmar Freudenberger vom 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(AELF).
Die Bürgermeisterin führt kurz in das Thema 
ein und übergibt das Wort an Sebastian Spatz.
3.1.   Beförsterung des Gemeindewaldes 

durch das Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (AELF). Bera-
tung und Beschlussfassung (Anlage).29



Die gemeindlichen Waldflächen werden der-
zeit in Personalunion von Forstamtmann El-
mar Freudenberger betreut. Dieser nimmt 
hierbei jedoch drei verschiedene Funktionen 
ein. Zum einen ist er für die hoheitlichen Tä-
tigkeiten des Amtes für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (AELF) zuständig (Förde-
rung, Beratung etc.). Zum anderen übernimmt 
er die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes 
in der Funktion eines Revierleiters. Darüber 
hinaus kümmert er sich als Geschäftsführer 
der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) auch 
um die Vermarktung des Holzes. Die Führung 
der Geschäfte einer FBG darf allerdings nicht 
mehr durch Personal des AELF durchgeführt 
werden. Dies ist bereits seit vielen Jahren so. 
Elmar Freudenberger hatte aufgrund seiner 
langjährigen Tätigkeit in beiden Funktionen 
eine Ausnahmegenehmigung dies bis zu sei-
nem Pensionseintritt fortführen zu dürfen.
Seit Längerem wurde zudem die Änderung der 
Kommunalwaldverordnung angekündigt. Dem-
nach können die Kommunen zwar weiterhin 
eine Beförsterung durch das AELF vertraglich 
vereinbaren, jedoch wird nach Inkrafttreten der 
neuen gesetzlichen Regelungen die hierfür 
entstehenden Kosten vollständig an die Kom-
munen weiter verrechnet. Abschläge gibt es für 
das Vorliegen von Erholungs- und Schutzwald. 
Grundsätzlich gilt, dass Kommunen, die ihre 
Verträge mit dem AELF nach Änderung der 
Gesetzeslage nicht weiterführen, nicht mehr 
zum AELF zurückgehen können. Die Bewirt-
schaftung der Waldflächen muss dann ander-
weitig organisiert werden.
Nach Bayerischem Waldgesetz ist es eine 
Pflicht der Gemeinde den Wald sachgemäß zu 
bewirtschaften und vor Schäden zu bewahren.
Herr Sebastian Spatz vom AELF hat hierzu be-
reits eine Kostenberechnung vorgelegt. Dem-
nach würden sich die Betreuung der Waldflä-
chen der Gemeinde Mespelbrunn jährlich auf 
ca. 16.600 Euro belaufen.
Die geänderte Kostensituation, die durch einen 
Änderungsvertrag fixiert werden muss, greift 
erst nach der Gesetzesänderung. Wann dies 
der Fall sein wird, ist derzeit noch nicht abseh-
bar. Hierbei muss eine Ankündigung 3 Monate 
vor Greifen der Neuregelung durch das AELF 
erfolgen. Als Kommune beim AELF zu bleiben 
hat weiterhin den Vorteil, dass das AELF für 
den Personaleinsatz verantwortlich ist, d.h. 
auch wenn krankheitsbedingt etc. ein Ausfall 
vorliegt, muss das AELF für entsprechendes 
Personal sorgen.
Forstamtmann Elmar Freudenberger wird noch 
in diesem Jahr in Pension gehen. Die Aus-
schreibung für die Nachbesetzung der Stelle 
hat bereits stattgefunden. Die Beförsterung 
der gemeindlichen Waldflächen wird daher zu-
nächst nahtlos weitergehen auf Grundlage des 
bestehenden Vertrags mit dem AELF.
Unabhängig von der Revierleitung auf den 
kommunalen Waldflächen, ist das AELF wei-
terhin für die hoheitlichen Aufgaben im Wald 

zuständig (Förderung, Beratung, Kalamitäten-
bekämpfung).
Der Holzverkauf sollte weiterhin bei der Forst-
betriebsgemeinschaft verbleiben um diese fi-
nanziell zu unterstützen.  
Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu  
(15 : 0 Stimmen), die Beförsterung durch 
das AELF auch nach der Änderung der 
Kommunalwaldverordnung vertraglich auf 
Basis der derzeit bekannten Vergütungspa-
ramater zu vereinbaren.  
3.2.   Neuausrichtung der FBG Spessart 

West e.V. Beratung und Beschlussfas-
sung (Anlage).

Durch das pensionsbedingte Ausscheiden 
von Herrn Freudenberger im 4. Quartal 2023 
braucht die FBG Personal, um weiterhin eine 
Beförsterung der Flächen zu gewährleisten. 
Herr Freudenberger wird zwar noch als Ge-
schäftsführer und zur Einarbeitung einer neu-
en Arbeitskraft für eine gewisse Übergangszeit 
zur Verfügung stehen (max. 0,4 Stellen), aber 
wahrscheinlich mittelfristig auch diese Tätigkeit 
aufgeben. Die Übernahme der Beförsterung 
durch einen Revierleiter des AELF ist rechtlich 
nicht mehr möglich.
Unterstützt wird Elmar Freudenberger derzeit 
durch eine Schreibkraft (0,1 Stellen). Dies wird 
auch zukünftig weiterhin erforderlich bleiben.
Um die Funktionsfähigkeit der FBG für ihre 
Mitglieder weiterhin aufrecht erhalten zu kön-
nen, muss die FBG weiteres eigenes Personal 
einstellen. Hierbei wird ein Förster (Studium, 
QE 3, gehobener Dienst) erforderlich sein, der 
durch seine Qualifikation später auch die Be-
triebsleitung von Elmar Freudenberger über-
nehmen kann.
Herr Spatz hat hierfür ein mögliches Finanzie-
rungskonzept erarbeitet. Dieses ist als Anlage 
beigefügt.
Neben den Personalkosten sind laufende Kos-
ten für Miete, Büroausstattung, Software etc. 
erforderlich. Zudem braucht die FBG einen 
Büroraum als Geschäftsstelle und Arbeitsplatz. 
Im Rahmen dieser Neuausrichtung der FBG ist 
es erforderlich Büroeinrichtung zu erwerben 
sowie ein Fahrzeug anzuschaffen. Dies erhöht 
hierbei die Attraktivität der Stelle für mögliche 
Bewerber. 
Bei der Refinanzierung spielen Entnahmen 
aus der Rücklage (derzeit ca. 60.000 Euro) 
zur Anschubfinanzierung und Fördermittel eine 
größere Rolle. Zur Generierung von Förder-
mitteln ist es besonders wichtig qualifiziertes 
Personal einzusetzen und Öffentlichkeitsarbeit 
zu tätigen. 
Bei den Mitgliedsbeiträgen ist derzeit nicht 
absehbar wie viele Personen nach der Ein-
führung von jährlichen Mitgliedsbeiträgen von 
allen Mitgliedern bei der FBG verbleiben. Bei 
einem Verbleib von beispielsweise 200 Mitglie-
dern (derzeit 700) ist mit 6.000 Euro an Mit-
gliedsbeiträgen zu rechnen.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil sind die Ein-
nahmen aus dem Holzverkauf. Hierbei ist es 
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wichtig, dass die Großwaldbesitzer ihr Holz 
weiterhin über die FBG veräußern. In der vor-
liegenden Modellrechnung wurde hier jedoch 
eher eine zurückhaltende Annahme bezüglich 
dieser Einnahmen getroffen.
Bisher war die Beförsterung der Privatwaldflä-
chen, so wie auch die Grenzfeststellung kos-
tenfrei für die Mitglieder. Dies ist zukünftig nicht 
mehr abbildbar. Zur Kostendeckung wird vor-
geschlagen einen Stundensatz von 40 Euro 
pro Stunde anzusetzen, wenn die Leistungen 
der FBG in Rechnung gestellt werden. 
Die Mitgliedsbeiträge der Kommunen stellen 
eine weitere feste Einnahmeposition dar. Hier 
werden 2 Euro pro Hektar und 1 Euro pro Fest-
meter Hiebsatz verrechnet. Hierfür werden kei-
ne weiteren Provisionen für den Holzverkauf 
von den Kommunen erhoben.
Potenzial steckt auch im Abschluss von Wald-
pflegeverträgen. Hier können sich die Waldbe-
sitzer vertraglich die dauerhafte Pflege durch 
die FBG sichern, was vor allem für Personen 
relevant sein kann, die weiter entfernt wohnen. 
Die Gemeinden sollten zudem im Rahmen der 
FBG-Mitgliedschaft einen Waldpflegeverband 
begründen. Hierbei wären auch alle Privat-
waldbesitzer umfasst und die Kommunen hät-
ten eine Absicherung zur ganzheitlichen Pflege 
und Bewirtschaftung der Wälder im Gemeinde-
gebiet.
Zur Initialisierung der FBG in dieser Form wird 
es notwendig werden, dass die Gemeinden 
einmalig eine Investitionskostenpauschale ent-
richten. Geschätzt beläuft sich dies auf 7.500 
Euro pro Kommune. Sollten in Zukunft weitere 
Kommunen dazu kommen, müssen sich diese 
durch eine Beteiligung an den Investitionskos-
ten „einkaufen“. 
Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass 
das vorliegende Finanzierungskonzept auf ver-
schiedenen Annahmen und Erfahrungswerten 
beruht. Genaue Werte können zu diesem Zeit-
punkt nicht dargelegt werden. 
Ein mögliches Defizit der FBG muss durch die 
beteiligten Kommunen übernommen werden.
FAM Freudenberger weist darauf hin, dass 
eine enge Zusammenarbeit zwischen dem 
neuen Revierleiter vom AELF und dem Förster 
der FBG gegeben sein muss. Auch erläutert er, 
dass die Aufgaben der FBG in den letzten Jah-
ren stark gewachsen und nebenbei nicht mehr 
zu stemmen sind.
Die Bürgermeisterin erläutert, dass es sich bei 
der heutigen Beschlussfassung um Grundsatz-
beschlüsse zur Unterstützung der FBG hande-
le. Die weiteren Entscheidungen müssen in 
der Vorstandschaft der FBG getroffen werden. 
Ohne die Zusage der Gemeinden die FBG wei-
terhin finanziell zu unterstützen sei dies aber 
nicht möglich.
Es werden folgende Grundsatzbeschlüsse 
gefasst, um eine Neuausrichtung der FBG 
zu bewirken und deren Erhalt zu gewähr-
leisten:

a)  Die Gemeinde verbleibt bei der FBG als 
Mitglied.

b)  Die Gemeinde überlässt die Abwicklung 
des gesamten Holzverkaufs der FBG.

c)  Die Gemeinde erklärt sich bereit eine an-
teilige Anschubfinanzierung in Höhe von 
ca. 7.500 Euro zu finanzieren.

Einstimmiger Beschluss (15 : 0 Stimmen) 
des Gemeinderates Mespelbrunn.
4.  Bericht aus der Bauausschusssitzung
4.1.   Bauantrag Neubau eines Carports und 

Schuppens; Abbruch einer bestehen-
den Garage – Waldweg 22. Beratung 
und Beschlussfassung (Anlage).

In dem vorliegenden Bauantrag wird der Abriss 
einer bestehenden Garage und der Neubau ei-
nes Carports und eines Schuppens beantragt.
Das Bauvorhaben liegt im Bereich des Bebau-
ungsplans „Stockwiesen“.
Die bestehende Garage (Seite Waldweg 21) 
soll abgerissen werden und es soll ein Carport 
für einen Wohnwagen errichtet werden.
Der Carport hat die Maße 3,94 Meter x 7,99 
Meter; insgesamt 31,98 m².
Der Carport benötigt eine Befreiung vom Be-
bauungsplan, da dieser die Baulinie über-
schreitet.
Ein eingeschossiger Schuppen mit einer Grö-
ße von 14,14 m² würde außerhalb der Bau-
grenze errichtet werden.
Somit benötigt dieser auch eine Befreiung von 
der Baugrenze des Bebauungsplans.
Die Überschreitung der im B-Plan festgelegten 
Baugrenze ist in diesem Fall nicht unerheb-
lich, jedoch ist in diesem Gebiet die bestehen-
de Bebauung auch über der Baugrenze bzw. 
Baulinie gebaut. Auch hier ist eine Befreiung 
erforderlich.
Darüber hinaus gibt es eine Abweichung bei 
der Grenzbebauung und die damit verbunde-
nen Abstandsflächen.
Die Prüfung hierzu fällt in die Zuständigkeit des 
Landratsamtes Aschaffenburg. 
Einstimmiger Beschluss (15 : 0 Stimmen) 
des Gemeinderates, das gemeindliche Ein-
vernehmen zum Bauantrag zu erteilen. Den 
nötigen Befreiungen von den Festsetzun-
gen vom Bebauungsplan wird zugestimmt. 
4.2.   Sachstandsbericht Sanierung der 

Ortsdurchfahrt
Die Bürgermeisterin erläutert, dass das noch 
fehlende Pflaster gerade eingebaut wird. Nach 
Abschluss dieser Arbeiten ist das Baufeld 8 ab-
geschlossen.
Auch fand schon ein Ortstermin statt, bei dem 
die Sanierungsstrecke abgegangen wurde. Es 
wurde folgendes festgestellt
•  Beim Pflaster wurden in der gesamten Maß-

nahme einige Stellen bemängelt, hier wird 
ausgebessert. 

•  Pflaster sowie Leistensteine vor der Zufahrt 
vor dem HdG-Parkplatz: Hier muss der Be-
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reich erneuert werden. Beim Einbau der 
letzten Asphaltdecke kam es hier zu Ver-
schmutzungen, die nicht mehr entfernt wer-
den können. Auch wurden die Leistensteine 
beschädigt. Der Parkplatz wird während der 
Arbeiten dann für 3 bis 4 Tage komplett ge-
sperrt sein. 

•  An den 2- und 3-zeiligen Rinnen wurden an 
einigen Stellen Rissen bemerkt, obwohl Deh-
nungsfugen eingebaut worden waren. Hier 
wird man an einer Stelle nachschneiden und 
dann heiß vergießen; die anderen Stellen 
werden beobachtet. Bei der Gewährleistungs-
abnahme wird dann entschieden, ob auch die 
anderen Stellen geschnitten und vergossen 
werden sollen. 

•  Am 04.07.2023 wurden für die Qualitätssiche-
rung Bohrkerne gezogen. 

•  Mittelmarkierung: die Untere Verkehrsbehör-
de wurde um die Anordnung zum Aufbringen 
der Markierung gebeten, die Verwaltung fasst 
derzeit nach. 

   Die Mittelmarkierung soll schnellstmöglich er-
folgen.

   Eine geplante Verkehrsschau zusammen mit 
den Fachbehörden wurde von diesen auf den 
Herbst 2023 verschoben.

Weiter berichtet die Bürgermeisterin, dass die 
Straßenreparaturarbeiten in den Straßen Bo-
zerei und in der Jägerstraße zwischenzeitlich 
abgeschlossen seien.
Im Zusammenhang mit den Rissen in den 
Rinnen der OD Mespelbrunn, wurde seitens 
des Gemeinderates angeregt, die Gewährleis-
tungsfrist zu verlängern. Die Bürgermeisterin 
erläutert, dass dies in die Zuständigkeit des 
Staatlichen Bauamtes als Auftragsgeber falle.
Nachgefragt wurde, ob der Postparkplatz im 
Einfahrtsbereich schon jetzt durch die Baufir-
ma hergerichtet werden könnte.  Die Bürger-
meisterin merkt an, dass sie davon ausgehe, 
dass dies in den nächsten Wochen erledigt 
werde.
Auch wurde nach dem weiteren Ausbau der 
Ortsdurchfahrt und dem zeitlichen Ablauf ge-
fragt. Die Bürgermeisterin berichtet, dass der 
Ausbau des „Neuhammer“ in Dammbach nach 
ihrem Kenntnisstand zurückgestellt wurde. Ge-
plant ist – soweit ihr bekannt – dass ab Mitte 
September der Fahrbahnbelag der Staatsstra-
ße 2317 ab Ortsende Krausenbach bis Rohr-
brunn unter Vollsperrung ertüchtigt werde. Ein 
Gemeinderat fragt nach, ob schon bekannt 
sei, wann der nächste Sanierungsabschnitt in 
Heimbuchenthal geplant sei. Hierzu kann die 
Bürgermeisterin nicht sagen, ihr ist kein Termin 
bekannt. 
Sie berichtet, dass es mit dem Staatlichen 
Bauamt ein Gespräch gegeben habe wegen 
der Verbesserung der Fahrbahndecke auf dem 
Abschnitt der Staatsstraße 2312 zwischen der 
Postkurve in Hessenthal und der Wallfahrtskir-
che. Hierzu müssen jedoch vorab noch einige 
Punkte geklärt werden und eine Kanalbefah-
rung erfolgen. 

Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
4.3.   Ausrüstung der Straßenlampen mit 

intelligenten Bewegungssensoren. 
Ergebnis Prüfauftrag (Anlage).

Die Anfrage bei der Kommunalberaterin des 
Bayernwerks zur Ausrüstung der Straßenlam-
pen mit intelligenten Straßenlaternen-Bewe-
gungssensoren hat folgendes ergeben:
BEGA-Leuchten:
Eine Ausstattung mit Bewegungssensoren ist 
technisch nicht möglich. Die Lampen müssen 
jeweils komplett ausgetauscht werden (ca. 
3.500,00 € pro Lampe zzgl. Technik Bewe-
gungssensor).
Ältere LED-Leuchten:
Eine Umrüstung ist technisch nicht möglich.
Neue LED-Leuchten:
Hier fallen pro Leuchte ca. 400,00 – 600,00 € 
für Sensor und Kommunikationspunkte an.
Bewegungssensoren werden nur für Fuß- und 
Radwege oder sehr frequentierte Straßen (z.B. 
Gewerbegebiet) empfohlen.
Bei stärker befahrenen Straßen gehen die 
Lampen ständig an und aus. Dies ist schlecht 
für die Technik und führt zu einem schnelleren 
Verschleiß. Zudem ist das Flackern störend für 
die Anwohner.
Fazit: Die Ausrüstung der Straßenlampen 
mit Bewegungssensoren ist unrentabel. 
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
4.4.   Verschiedenes aus der Bauaus-

schusssitzung
4.4.1.   Straßenausbaupauschale 2023 für 

die Gemeinde Mespelbrunn
Nachrichtlich teilt die Bürgermeisterin mit, dass 
die Gemeinde Mespelbrunn 16.446 Euro Stra-
ßenausbaupauschale vom Freistaat Bayern 
erhalten hat. 
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
4.4.2.   Sanierung Herrnbild-Weg (Hohe-

Wart-Weg)
Die Bürgermeisterin berichtet, dass die beauf-
tragte Baufirma den ursprünglich geplanten 
Termin ab 17.07.23 zur Erneuerung der Fahr-
bahndecke nicht halten konnte. Die Arbeiten 
sollen nun ab 18.09.2023 (mit einer Dauer von 
ca. 2 Wochen) stattfinden. Anlieger und Land-
wirte wurden bereits informiert. 
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
4.4.3.   Sirenen - Beschallungsplan bzw. 

Schallpegel Simulation
Das Büro Abel und Käufel aus Landshut wurde 
mit der Erstellung einer Schallpegelsimulation 
bzw. Beschallungsplan für die Sirenen im Orts-
gebiet beauftragt. 
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 32



4.4.4.   Laufende Ausschreibungen – TWA 
und Erdaushubdeponie

Die Bürgermeisterin informiert, dass die Aus-
schreibungen für die TWA laufen. Submissi-
onstermin für den Hochbau und den Leitungs-
bau ist am 31.07.2023.  
Auch die Ausschreibung für den Dienstleis-
tungsvertrag der Erdaushubdeponie läuft 
derzeit. Submissionstermin hierfür ist am 
01.08.2023.
Die Vergabe der Arbeiten soll in der August-
Sitzung erfolgen.
Die Satzung und Gebührenordnung für die Er-
daushubdeponie soll in der September-Sitzung 
beschlossen werden.
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
5.  Bericht aus der Finanzausschusssitzung
5.1.   Haushalt 2023 – Erneuter Beschluss 

über die Haushaltssatzung 2023. Bera-
tung und Beschlussfassung (Anlage).

Der Haushalt 2023 wurde in der Sitzung am 
11.05.23 unter TOP 3.1 beschlossen. Bei der 
ersten überschlägigen Prüfung hat das Land-
ratsamt festgestellt das der im Haushalt veran-
schlagte Kredit über 84.000 € in der vorgeleg-
ten Haushaltssatzung nicht mit aufgeführt war. 
Insoweit besteht ein Widerspruch zwischen 
Haushaltsplan und Haushaltssatzung.
Der Fehler wurde korrigiert und der Kredit in 
§ 2 der beigefügten Haushaltsatzung jetzt mit 
aufgeführt. Der Haushaltsplan bleibt unverän-
dert.
Aus formalen Gründen ist für die korrigierte 
Haushaltsatzung nochmals eine Beschlussfas-
sung erforderlich. 
Die Haushaltsatzung der Gemeinde Mes-
pelbrunn für das Jahr 2023 wird wie vorge-
legt seitens des Gemeinderates einstimmig  
(15 : 0 Stimmen) beschlossen.
5.2.   Verschiedenes aus dem Finanzaus-

schuss
Dieser TOP entfällt. 
6.   Aktuelles aus der Interkommunalen 

Allianz Spessartkraft
Die Bürgermeisterin berichtet von der letzten 
Sitzung der Allianz SpessartKraft.
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
6.1.   Chemiefreies Unkrautbekämpfungsge-

rät – Bauhof
Im Rahmen der Bauhofkooperation konnte ein 
Gerät zur chemiefreien Unkrautbekämpfung 
(Heißwasser) getestet werden. Die Gemein-
de Rothenbuch leiht sich schon seit mehreren 
Jahren ein solches Gerät für die Unkrautbe-
kämpfung und für die Reinigung von Sandstein. 
Der Bauhof Mespelbrunn hat das Vorführgerät 
nun ebenfalls an verschiedenen Stellen im Ge-
meindegebiet getestet. Auch in der Gemeinde 
Mespelbrunn lassen sich etliche Einsatzszena-

rien finden, daher befürwortet die Bürgermeis-
terin eine Beteiligung an diesem Gerät. 
Ein Kauf soll zusammen mit 2 oder 3 weiteren 
ILE-Mitgliedsgemeinden erfolgen, das Gerät 
soll dann im Rahmen eines Maschinenrings 
einheitlich genutzt werden. Die Kostenbeteili-
gung der Gemeinde Mespelbrunn liegt bei ca. 
3.000 - 4.000 Euro, je nachdem, wie viele Ge-
meinden sich beteiligen möchten. 
Einstimmiger Beschluss (15 : 0 Stimmen) 
des Gemeinderates, sich an einem Kauf zur 
chemiefreien Unkrautbekämpfung mit wei-
teren Kommunen zu beteiligen.
6.2.  Förderprogramm Innenentwicklung
Das Förderprogramm zur Innenentwicklung 
läuft im September aus. Es gibt verschiedene 
mögliche Themenbereiche wie Entsiegelung, 
Dach- und Fassadenbegrünung, Energiebera-
tung, Balkonkraftwerke um einige zu nennen. 
In der nächsten Zeit werden in der kommuna-
len Allianz Spessartkraft für einzelne Themen-
felder Vorschläge ausgearbeitet und anschlie-
ßend in den Gemeinderäten vorgestellt.
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
7.  Verschiedenes
7.1.  Aktion Jakob-Kreuzkraut 2023
Nachrichtlich informiert die Bürgermeisterin 
von den beiden stattgefundenen Aktionen zur 
Bekämpfung des Jakob-Kreuzkrautes.
Bis Ende Juli können auch Privatpersonen aus-
gerissenes Jakob-Kreuzkraut auf dem Bauhof 
zur fachgerechten Entsorgung abgeben.
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
7.2.  Reanimationstraining am 15.07.23
Die Bürgermeisterin weist darauf hin, dass am 
15.07.23 von  9 - 15 Uhr am REWE Parkplatz 
ein Reanimationstraining mit dem Defibrillator 
stattfindet. Dieses Training findet im Rahmen 
der Veranstaltung der Gesundheitsregion Plus 
Aschaffenburg im Landkreis statt.
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
7.3.   Einladung Seniorenpolitisches 

Gesamtkonzept des Landkreises 
Aschaffenburg

Die Bürgermeisterin weist auf die Einladung 
an die Gemeinderäte zum Seniorenpolitischen 
Gesamtkonzept des Landkreises Aschaffen-
burg am 21.10.23 in Bessenbach hin. Die Ge-
meinderäte und die Seniorenbeauftragte ha-
ben die Einladung bereits erhalten.
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
7.4.  Vandalismusschäden
Die Bürgermeisterin informiert den Gemeinde-
rat über aufgetretene Vandalismusschäden.
An der Wassertretanlage Gänsbrunnen wurde 
die Sandsteinabdeckung beschädigt. 
Auch an der Liegewiese am HdG gab es Sach-
beschädigungen. So wurde die Fahrradrepara-
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turstation beschädigt, ebenso Graffiti-Schmie-
rereien an den Betonsockeln an den Bänken 
und Tischen sowie an der Wellenliege. Ebenso 
wurden Straßenschilder heruntergerissen.
Die Bürgermeisterin bittet um Hinweise auf 
den/die Verursacher.
Der Gemeinderat nimmt die Informationen 
zur Kenntnis. 
8.   Evtl. Wortmeldungen aus dem Gemein-

derat
8.1.   Verbindungstreppe Julius-Echter Stra-

ße/Hauptstraße
Aus dem Gemeinderat wurde darum gebeten, 
die Treppe zwischen Julius-Echter-Straße/
Hauptstraße von Dörnern freizuschneiden.
Die Bürgermeisterin gibt die Mitteilung an das 
Bauamt der VG zur Prüfung und ggf. Anschrei-
ben der Eigentümer weiter. 
8.2.  Parkplatzsituation Schule/Friedhof
Aus dem Gemeinderat wurde nach der Park-
situation an der Schule/Friedhof gefragt. Die 
Bürgermeisterin erläutert die Situation. Es 
wurde eine verkehrsrechtliche Anordnung er-
lassen, vor allem in Hinblick darauf, die Ret-
tungswege und die Stellflächen vor der Schule 
freigehalten werden. Hier kam es in der Ver-
gangenheit immer wieder zu Problemen. Wäh-
rend der Schul- und Mittagsbetreuungszeiten 
ist das Parken auf den Parkplätzen vor der 
Schule ausschließlich dem dort angestellten 
Personal vorbehalten. 
Die Zufahrt zum Friedhof, um Blumen oder 
Erde auszuladen, ist jedoch weiterhin möglich. 
Auch in der Mobilität eingeschränkte Perso-
nen können bis zu den Eingängen gefahren 
werden. Die Parkmöglichkeiten sind jedoch 
beschränkt. Da der Rettungsweg zur Schule 
zu eng ist, wenn parkende Autos in der Straße 
stehen, wurden entsprechende Schilder ange-
bracht.  
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
8.3.  Glasfaserausbau
Ein Gemeinderat fragt nach, wie der Ausbau 
des Glasfasernetzes in der Gemeinde erfolgt.
Die Bürgermeisterin weist darauf hin, dass al-
les über die Telekom läuft. Außer im aktuellen 
Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt, bei dem die 
Glasfaserinfrastruktur bereits mitverlegt wor-
den ist, müssen in allen Straßen im Ort und 
auch der restlichen Hauptstraße die Glasfaser-
leitungen verlegt werden. Dazu werden Tief-
bauarbeiten notwendig werden.  
In diesem Zusammenhang berichtet die Bür-
germeisterin von schlechten Erfahrungen an-
derer Gemeinden beim Glasfaserausbau. Von 
den betroffenen Bürgermeisterkollegen wurde 
ihr dringend angeraten, für die Bauzeit der 
Glasfaserverlegung einen Bauaufseher einzu-
stellen, um die Arbeiten zu überwachen. Dies 
wurde in der Verwaltung bereits besprochen 
und soll auch umgesetzt werden. 

Die Bürgermeisterin weist nochmals auf die 
Online-Infoveranstaltung zum Thema Glas-
faser am 19.07.2023 hin sowie auf den Glas-
faser-Truck der Telekom, der vom 11.07. bis 
13.07. auf dem Bozerei-Parkplatz und am 14. 
und 15.07. in Heimbuchenthal am Musikpavil-
lon. Hier kann man sich ebenfalls beraten las-
sen. 
Aktuelle Informationen sind zu finden unter 
www.vgem-mespelbrunn.de/glasfaser sowie 
un-ter www.telekom.de/glasfaser. 
Der Gemeinderat nimmt die Informationen 
zur Kenntnis. 
8.4.  Elsavaquelle
Ein Gemeinderat bittet darum, den Weg zur El-
savaquelle wieder herzurichten, wenn die Fäll- 
und Aufräumarbeiten abgeschlossen sind. 
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
Ende der Sitzung 21:50 Uhr
Stephanie Fuchs     Luitgard Heid
1. Bürgermeisterin     Schriftführer/in
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Veröffentlichung von Auszügen 
aus dem nichtöffentlichen Proto-
koll des Gemeinderates Mespel-
brunn vom 14.06.2023:
2.   Austausch der UV-Anlage im Wasser-

werk Mespelbrunn. Beratung und 
Beschlussfassung (Anlage)

Die UV-Anlage im Wasserhaus Mespelbrunn 
bereitete Probleme. Es kam in letzter Zeit 
mehrfach zu Ausfällen. 
Die beauftragte Fachfirma Mösslein hatte wie-
derholt versucht, die Anlage zu warten und die 
Ausfallzeiten zu verhindern, leider mit sehr ge-
ringem Erfolg. 
Zusätzlich spricht für einen schnellen Aus-
tausch der Anlage der sehr hohe Energie-
verbrauch der alten UV-Anlage (Leistungs-
aufnahme ca. 2000 W, dies entspricht einen 
Tagesbedarf von 48 kWh (!) im Dauerbetrieb).
Da es beim Starten mit den Pumpen derzeit 
fast immer zu Ausfällen kommt, läuft die Anla-
ge derzeit im Dauerbetrieb.
Die neue UV-Anlage benötigt laut Typenblatt 
500 W und kann synchron zur Pumpenlauf-
zeiten geschaltet werden, was dann zusätzlich 
Energieeinsparungen mit sich bringt. Die neue 
Anlage amortisiert sich daher in 2 - 3 Jahren, 
und das entlastet natürlich auch die Umlage 
der Energiekosten auf die Wassergebühr. 
Beim Angebot der UV-Anlage wurde das bau-
gleiche Produkt wie in Hessenthal und in Heim-
buchenthal ausgewählt. Die Größe der Anlage 
ist ausreichend für die neue gemeinsame Was-
serversorgung Heimbuchenthal / Mespelbrunn 
und kann entweder weiterverwendet werden 
oder wird ggf. (falls doch eine neue Anlage 
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Das Landratsamt Aschaffenburg hat mit Sch-
reiben vom 14.07.23 (41.027.3.0.0-022/0005) 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2023 nach rechtsaufsichtlicher Behandlung zu-
rückgegeben und genehmigt. Sie wird hiermit 
gemäß Art. 65 Abs 3 Satz 2 der Gemeindeord-
nung amtlich bekanntgemacht. Die Haushalts-
satzung und der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2023 liegen gemäß Art. 65 Abs. 3 
Satz 3 der Gemeindeordnung bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer neuen Haus-
haltssatzung in der Verwaltungsgemeinschaft 
Mespelbrunn, Hauptstr.81, 63872 Heimbuch-
enthal während der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

eingebaut werden soll) von der Fa. Mösslein 
zurückgekauft. 
Aus Gründen der Versorgungssicherheit wurde 
der Austausch der UV-Anlage bereits vorab am 
30.05.2023 beauftragt.
Der Gemeinderat beschließt einstimmig (12 : 
0 Stimmen) die Auftragsvergabe an Möss-
lein Technics GmbH nachträglich zu geneh-
migen. Der Austausch beläuft sich inklusive 
Arbeitslohn und Auftragssumme Elektroar-
beiten durch den ZV AMME auf ca. 14.500 €.

Haushaltssatzung der Gemeinde 
Mespelbrunn, Landkreis Aschaffen-
burg, für das Haushaltsjahr 2023
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
erlässt die Gemeinde Mespelbrunn die folgen-
de Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festge-
setzt.
Er schließt im Verwaltungs-
haushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben mit     5.227.870 Euro
und
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und 
Ausgaben mit     3.939.392 Euro
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 
84.000 Euro vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehen-
de Gemeindesteuern werden wie folgt festge-
setzt:
1.  Grundsteuer
 a) für land- und forstwirt-
     schaftliche Betriebe (A)  300 v.H.
 b) für Grundstücke (B)  340 v.H.
2.  Gewerbesteuer   320 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag für Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 871.000 Euro festge-
setzt.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden nicht vorge-
nommen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 
2023 in Kraft.
Heimbuchenthal, den 17.07.23
Gez. (S)
Stephanie Fuchs, 1. Bürgermeisterin

nichtAMtlicher teil

Gemeindliche Jugendarbeit
Unser Jugendtreff hat seit Juni seine Pforten 
wieder geöffnet und hat schon einige lustige 
Abende hinter sich gebracht.
Am Freitag, den 21.07.2023 startet der letzte 
offene Jugendtreff mit Jonathan und Carina 
vor den heiß ersehnten Sommerferien – aus-
nahmsweise erst ab 19.00 Uhr (auf Grund des 
Schulfestes der Grundschule).
Offener Jugendtreff – nie gehört? 
Ein offenes Angebot für alle Kinder und Ju-
gendlichen ab 10 Jahren (ab 20.00 Uhr für 
alle Jugendlichen ab 12 Jahren) – Tischkicker, 
Dart, Quatschen, Musik hören etc. Getränke 
und Snacks gibt’s für’nen schmalen Taler. 
Einfach vorbei kommen, keine Anmeldung er-
forderlich. Der Jugendtreff befindet sich in der 
ehemaligen Raiba, gegenüber der Feuerwehr 
Mespelbrunn. 
Nach den Sommerferien gibt’s den offenen 
Treff dann wie gewohnt vorerst wieder im 
2-wöchentlichen Rhythmus jeweils 18.00 - 
22.00 Uhr, bei Bedarf können die Öffnungszei-
ten ausgeweitet werden.
Es wird einige Neuerungen geben, u.a. eine 
regelmäßige Jugendsprechstunde mit unserer 
Bürgermeisterin, Mottoabende etc.
Ferienspaß in den Sommerferien
In der 3. Ferienwoche (14.08. - 18.08.2023) 
sind noch einige wenige Plätze frei für den Fe-
rienspaß am Wanderheim, Mespelbrunn. 
Wer noch Lust oder Bedarf hat, kann noch 
kurzfristig anmelden. Das Anmeldeformular 
gibt’s auf der Website der Verwaltungsgemein-
schaft Mespelbrunn:
https://www.vgem-mespelbrunn.de/ferienspass
Direkter „Draht“ zur Jugendarbeit
Während der Öffnungszeiten des Jugendtreffs 
und während der Ferienbetreuung könnt ihr 
uns jetzt ganz bequem unter unserer neuen 
Telefonnummer erreichen: 0175 966 28 65
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Wie gewohnt sind wir auch per E-Mail zu errei-
chen: jugendarbeit.mespelbrunn@gmail.com
Alle Infos findet ihr auch auf unseren Social-
Media-Kanälen:
Instagram jugendarbeit.mespelbrunn

Schulnachrichten
der Grundschule Mespelbrunn

Liebe Kinder und liebe Eltern!
Gerade hatte es doch erst angefangen – 
und nun soll es schon vorbei sein?
Tatsächlich: Am 28. Juli 23 haben wir unseren 
letzten Schultag! Unseren Gottesdienst feiern 
wir wieder an unserer Schule. Wer mag, kann 
sich gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des 
Schulgeländes einfinden und mit uns gemein-
sam das Schuljahr verabschieden und die 
Sommerferien begrüßen. Bei Regen findet der 
Gottesdienst zur gleichen Zeit in der Maximili-
an-Kolbe-Kirche statt.
Um 11.15 Uhr endet der letzte Schultag – die 
Betreuung findet für angemeldete Kinder bis 
14.00 Uhr statt.
Ihr freut euch sicherlich alle auf die Ferien – die 
Schulzeit kann ganz schön lang werden! Aber 
viele kleinere und größere Erlebnisse trugen 
dazu bei, dass es in der Schule nie langweilig 
wurde: Da war zum Beispiel im Herbst wieder 
unser Selbstbehauptungskurs (für unsere Neu-
linge besonders aufregend), endlich wieder 
eine stimmungsvolle Weihnachtsaufführung 
mit professioneller Unterstützung, Fasching 
in der Schule, Stromdetektive auf der Suche 
nach Stromverschwendung, wieder Schwim-
munterricht und Bundesjugendspiele auf dem 
Hessenthaler Sportplatz, ein unglaublich inter-
essanter Feuerwehrtag in Heimbuchenthal, ein 
Zahnarzttag, ein Sicherheitstraining mit Hun-
den und so vieles mehr! Zum Schluss steht 
nun noch unser Schulfest am 21.07.23 von 
15.00 bis 18.00 Uhr an, auf das wir noch ge-
spannt sein dürfen. 
Wir freuen uns, dass sich ganz viele Kinder 
sichtlich wohl fühlen in ihrer Schule in Mespel-
brunn. Dafür setzen sich tagtäglich zahlreiche 
fleißige Helferinnen und Helfer in und außer-
halb der Schule ein. Wir möchten uns auf die-
sem Weg bei allen bedanken, die unseren Kin-
dern durch Wort und Tat zur Seite stehen und 
sich unermüdlich für uns engagieren.
Herzlichen Dank! … Und erholsame Ferien bis 
zum Wiedersehen am 12. September 2023!
Viele Grüße
A. Förster (Rektorin)

FSV Hessenthal /  
SV Mespelbrunn e. V.
Vorschau 1. Mannschaft:
Kreispokal:
FC Unterafferbach – FSV/SVM
Mittwoch, 19.07.2023, 19:00 Uhr
Vorbereitungsspiele:
FSV/SVM – SV Vorwärts Kleinostheim
Sonntag, 23.07.2023, 15:00 Uhr
SV Viktoria Waldaschaff – FSV/SVM
Mittwoch, 26.07.2023, 18:45 Uhr
Vorschau 2. Mannschaft:
Rundenbeginn:
SG Weibersbrunn II/FSV-SVM II –
FC Oberbessenbach II
Sonntag, 30.07.2023, 13:00 Uhr
Spielort Weibersbrunn
Die Vorstandschaft

Reservistenkameradschaft   
Mespelbrunn e.V.
Herzlichen Dank an alle Teilnehmer und Hel-
fer unseres diesjährigen Familienzeltlagers 
auf dem Äckerle. Wir konnten wieder ein 
schönes Wochenende miteinander verbringen. 
An dieser Stelle Danke nochmal an unser Feld-
küchenteam und die zahlreichen Salat- und 
Kuchenspenden, die für unsere Verpflegung 
bestens sorgten. Eine Nachtwanderung, un-
sere Kinderdisco, eine Kinderolympiade und 
Tattoos sorgten dafür, dass auch die 32 anwe-
senden Kinder jede Menge Spaß hatten. 
Wir freuen uns schon auf unser Familienzelten 
im nächsten Jahr.
Nächste Termine:
30.07.23 treffen wir uns zum Frühschoppen 
beim Spessarts Unkels Sommerfest am Wan-
derheim
Schießtermine der RK-Mespelbrunn
finden regelmäßig alle zwei Wochen Mittwoch 
in Schweinheim statt.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Die Vorstandschaft

Musikverein Heimatklang 
Mespelbrunn
- Vorankündigung Böhmischer Abend -
Am 21.10.23 wird im „Haus des Gastes“ un-
ser Böhmischer Abend stattfinden. Dabei 
werden wir neben neuen Arrangements auch 
altbekannte Klassiker der böhmischen Blas-
musik zum Besten geben. Vor dem Auftritt der 
Stammkappelle des „Heimatklang“ Mespel-
brunn wird der Musikverein Edelweiß Straß-
bessenbach für gute Unterhaltung sorgen. Ein-
lass ist ab 18:00 Uhr.
Weitere Termine und aktuelle Informationen 
sind auf unserer Homepage unter 
https://www.heimatklangmespelbrunn.de/
zu finden. Die Vorstandschaft
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Schützenverein  
„Jung“ Mespelbrunn 1954 e.V.
Luftgewehr- und Pistolenschützen
Am 08. Juli fand der Jugendtag des Schüt-
zengau Maintal in Amorbach statt. Im Rahmen 
dieser Veranstaltung wurden die Sieger des 
Jugendvergleichsschießen der Saison 2022 
geehrt. Dabei haben unsere jungen Schützen 
viele der vorderen Plätze belegt. Im Einzelnen 
waren das in den beiden Schülerklassen:
Lukas Gerhart
1. Platz Schüler JVS-Finale in Miltenberg
Elias Roth
1. Platz Luftgewehr Anfängerklasse
Max Kullmann
2. Platz Luftgewehr Anfängerklasse
Paulina Amrhein
3. Platz Luftgewehr Anfängerklasse
Lukas Gerhart
1. Platz Luftgewehr Schülerklasse
Der Schützenverein „Jung“ Mespelbrunn gratu-
liert seiner erfolgreichen Jugend ganz herzlich zu 
diesen herausragenden Leistungen und wünscht 
allen viel Erfolg in der neuen Saison 2023.
Unsere Trainingszeiten im Schützenhaus sind:
Jugendtraining:
dienstags von 18:30 - 19:30 Uhr
Training der Aktiven:
dienstags ab 19:30 Uhr

Bogenschützen
Wir trainieren sonntags von 10 - 12 Uhr auf un-
serem Bogenplatz am Wanderheim.
Mit freundlichem Gruß
Die Vorstandschaft

Gemeindebücherei
Am 23.07.2023 ist Kirchweihsonntag und 
Pfarrfest in der Pater Kolbe Kirche.
Der Mespelbrunner Musikverein spielt zum 
Frühschoppen auf. Der Pfarrgemeinderat sorgt 
für das leibliche Wohl. Beginn ist  11 Uhr  nach 
dem Gottesdienst. An diesem Tag ist die Bü-
cherei ganztägig geöffnet. Ebenso wird es wie 
jedes Jahr einen großen Buchflohmarkt „ Rund 
um die Maximilian  Kolbe Kirche „ geben. (bei 
schlechtem Wetter – im Vorraum der Kirche)
Wir haben viele alte Bücher aussortiert, somit 
jede Menge „frisches“ Material  für Schnäpp-
chenjäger. Und damit auch die Eltern gemüt-
lich „durchstöbern“ können, bieten wir für die 
Kinder im kleinen Pfarrsaal Kurzfilme an.
Wir freuen uns über euren Besuch und auf vie-
le nette Gespräche!!!
Euer Team der Gemeindebücherei
Wer uns gern Flohmarkt-Buchspenden zu-
kommen lassen möchte, bitte folgendes be-
achten:
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*  am besten für unseren Flohmarkt geeignet 
sind Romane u. Krimis oder Kleinkindliteratur

* bitte nix was offensichtlich dreckig oder uralt ist
*  und damit es nicht zuviel wird , denn unser 

Lagerraum ist begrenzt, kontaktieren sie 
uns bitte unter:

E-Mail: koebmespelbrunn@gmx.de
oder Tel. 06092 7171 oder: 0170 434 52 42
Bitte keine Bücher ohne Anfrage vor der 
Tür abstellen!!!

Frauenkreis  
Mespelbrunn / Hessenthal
Liebe Frauen und mitreisenden Männer,
Wir vom Führungsteam bedanken uns bei al-
len Frauen (auch aus Haibach) und Männern 
für die Mitfahrt zur Landesgartenschau in 
Fulda am Dienstag, den 27. Juni. Es hat alles 
mit idealem Wetter begonnen und wir freuten 
uns schon auf schöne Stunden ohne Regen-
schirm und Jacke. Das war uns bei der Ankunft 
aber nicht vergönnt. Da standen wir dann erst 
einmal dicht gedrängt im Bushäuschen und 
mussten den Regenschauer vorbeiziehen las-
sen. Regenschirm und Jacke lagen zu Hause. 
„Brauchen wir heute ja nicht“ Aber dann! Es 
wurde nach diesem Regentusch doch noch 

ein schöner Tag mit vielen Eindrücken von der 
LGS. Auf der Heimfahrt kehrten wir wieder in 
Haibach ein und freuten uns über das Kom-
men von Brunhilde zum gemütlichen Tages-
ausklang.
Wir treffen uns am 20. Juli beim „Otto“ um 
unser neues Programm zu gestalten, soweit 
das schon möglich ist. Bitte neue Ideen und 
Wünsche mitbringen. 
Im August halten auch wir unsere Sommer-
pause ein, damit jede eigene Unternehmungen 
nach Herzenslust machen kann.
Im September 2023 starten wir ins neue Frau-
enkreisjahr bis Juli 2024.

Spessart Unkel´s Mespelbrunn 
1981 e.V.
Sommerfest am Wanderheim
Samstag, 29.07.2023, Warm UP
Kaltgetränke und 
Live-Musik mit den JACKAROOS Unplugged
Sonntag 30.07.2023
Festbetrieb ab 10.30 Uhr
Es spielen auf „ Die Mespelbrunner“
Mittagstisch & hausgebackene Kuchen
Auf- und Abbau Samstag bzw. Montag jeweils 
ab 9.00 Uhr


